
• 
DA. FRANZ LÖSCHNAK 

BUNDESMINISTER FüR INNERES 

Zl. 194.761/4-GD/88 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 W i e  n 

Bundesgesetz über den 
Polizeilichen Erkennungsdienst; 
Begutachtungsverfahren 

Wien, am 10. Februar 1989 

Das Bundesministerium für Inneres beehrt sich, gemäß einer 

Entschließung des Nationalrates den Entwurf eines Bundesgesetzes 

über den Polizeilichen Erkennungsdienst samt Erläuterungen in 

25facher Ausfertigung mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme zu 

übersenden. 

Die im Begutachtungsverfahren befaßten Stellen wurden um Stellung

nahme bis 

1. Mai 1989 
= 

ersucht. 

Beilagen 
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1 
Bundesgese t z  vom . . . . . . . . . . .. . . . ... . . 

über den polize i l i chen Erkennungsd i ens t 

Begriffsbes t immung 

§ 1 

(1) Polizeil i cher Erkennungsd i ens t is t das Erm i t t eln personenbe

zogener Da t en durch erkennungsdiens t liche Maßnahmen sow i e  das 

Verarbe i t en, Benü t zen, Übermit t eln, Überlassen und Löschen d i e

ser Da t en für Zwecke der S t rafrech t spflege oder, so ferne d i es 

gese t zlich angeordne t is t ,  für andere pOlizeil i che Zwecke. 

( 2) Erkennungsdiens t l i che Maßnahmen zur Ermi t t lung personenbezo

gener Da t en sind 

1. die Abnahme von Papillarlinienabdrücken, 

2 .  die Hers t ellung von Abbildungen, 

3. die Fes t s t ellung äußerlicher körperlicher Merkmale, 

4. Messungen, 

5 .  S t imm- und Schrif t proben sowie 

6. andere t echn i sche Maßnahmen zur Iden t ifika t i on e i ner Per

son, die nich t mi t einem Eingr i ff in die körperl i che In t e

gr i t ä t  verbunden sind. 

( 3) Bet roffener is t jene Person, deren personenbezogene Da t en im 

Rahmen des polizeilichen Erkennungsdiens t es verwende t werden. 

( 4) Erkennungsdiens t liche Behandlung is t das Ermi t t eln personen

bezogener Da t en durch Maßnahmen gemäß Abs. 2, an dem der Be t rof

fene mi tzuw i rken ha t . 

<5> Personsfes t st ellung is t eine abges i cher t e  Zuordnung perso

nenbezogener Da t en, d i e  durch erkennungsdiens t liche Maßnahmen 

erm i t t elt worden sind, zu Namen, Gebur t sdat um, Gebur t sort und 

Namen der El t ern e i ner Person, sodaß deren Iden t i t ä t  fests t eh t .  
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(6) Sowei t in diesem Bundesgese t z  von s t rafbaren Hand l ungen 

( Verbrechen und Vergehen) die Rede is t ,  sind darun t er nur ge

rich t l ich s t rafbare Hand l ungen zu verst ehen, die nich t b l oß auf 

Begehren eines Be t ei l ig t en zu un t ersuchen sind. 

(7 ) Sowei t die Zu l ässigkei t einer Maßnahme nach diesem Bundesge

se t z  vom Verdach t  abhäng t ,  der Be t roffene habe eine s t rafbare 

Hand l ung begangen, b l eib t diese Vorausse t zung auch nach einer 

rech t skrä f t igen Verur t ei l ung bes t ehen. 

Erkennungsdiens t l iche Behand l ung 

§ 2 

(1) Personen, die im Verdach t s t ehen, den Tat bes t and 

1. eines Verbrechens oder 

2 .  eines vorsä t z l ich begangenen Vergehens gegen 

a) Leib und Leben, 

b) die Freihei t ,  

c )  fremdes Vermögen, 

d> die Si t t l ichkei t oder 

e) den öff en t l ichen Frieden, 

verwirk l ich t zu haben, dürfen erkennungsdiens t l ich behande l t  

werden. 

(2) Von einer erkennungsdiens t l ichen Behand l ung gemäß Abs. 1 

kann so l ange abgesehen werden, a l s  nich t zu befürch t en is t ,  die 

Person werde weit ere, mi t S t rafe bedroh t e  Hand l ungen begehen. 

( 3) Personen, über deren Iden t i t ä t  begründe t e  Zweife l bes t ehen, 

dürfen erkennungsdiens t l ich behande l t  werden, wenn sie im Ver

dach t s t ehen, 

186/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 3 von 48

www.parlament.gv.at



f 

- 3 -

1. vorsätzlich den Tatbestand e i ner strafbaren Handlung ver

w i rkl i cht zu haben oder 

2. aus e i ner i m  D i enste der Straf just i z  verfügten Verwahrung 

entw i chen oder i n  d i ese n i cht zurückgekehrt zu se i n . 

( 4) Personen, d i e  dem Ansche i n  nach n i cht i n  der Lage s i nd, i hre 

Angelegenhe i ten selbst zu besorgen, und die über i hre Ident i tät 

ke i ne ausre i chenden Aussagen machen wollen oder können, dürfen 

erkennungsd i enstl i ch behandelt werden, sofern d i e  Feststellung 

i hrer Ident i tät erforderl i ch ersche i nt, um d i e  Gefahr e i nes 

Nachte i les für s i e  zu bese i t i gen. 

( 5) Personen, d i e  Gelegenhe i t  hatten, Spuren zu h i nterlassen, 

aber n i c�t i m  Verdacht stehen, e i ne best i mmte m i t  Strafe bedroh 

te Handlung begangen z u  haben, dürfen erkennungsd i enstl i ch be

handelt werden, sowe i t  d i es zur Auswertung vorhandener Spuren 

notwend i g  i st .  

(6) Haben S i cherhe i tsbehörden e i nen Verurte i lten zum Antr i tt e i 

ner ger i chtl i chen Fre i he i tsstrafe vorzuführen, so darf der des

halb Angehaltene, sofern se i ne Ident i tät n i cht feststeht, erken

nungsd i enstl i ch behandelt werden. 

(7 )  Fremde, deren Ident i tät n i cht feststeht, dürfen erkennungs

d i enstl i ch behandelt werden, 

1. wenn über i hren Antrag gemäß § 2 des Bundesgesetzes, 

BGBl.Nr. 126/1968 ,  über d i e  Aufenthaltsberecht i gung von 

Flüchtl i ngen i m  S i nne der Konvent i on über d i e  Rechtsstel

lung der Flüchtl i nge zu entsche i den i st; 

2. wenn gegen s i e  e i n  AUfenthaltsverbot erlassen wurde und 

s i e  abgeschoben werden ; 

3. wenn der Verdacht besteht, es se i gegen s i e  unter anderem 

Namen e i n  noch geltendes Aufenthaltsverbot erlassen wor

den; 
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4. wenn ihnen über ihren Ant rag ein Fremdenpaß ausges t ell t 

werden soll. 

(8 ) Erweis t sich im Zuge eines s t rafgerich t lichen Verfahrens die 

erkennungsdiens t liche Behandlung des Verdäch t igen zum Zwecke der 

Fes ts t ellung seiner Iden t i t ä t  oder zu Beweiszwecken als erfor

derlich, so kann sie das Gerich t mi t Beschluß anordnen und die 

Behörde, in deren Wirkungsbereich sich der Be t roffene aufhäl t ,  

mi t ihrer Vornahme beauf t ragen. 

(9) Personen, die erkennungsdiens t lich zu behandeln sind, haben 

an den dafür erforderlichen Handlungen mi t zuwirken . 

(10) Die Beh örde hat jede Person, die sie erkennungsdiens t lich 

behandel t ,  schrif t lich darüber in Kenn t nis zu se t zen, wie lange 

die dabei ermi t t el t en Da t en aufbewahr t werden sollen und welche 

Möglichkei t en früherer Löschung bes t ehen. 

Erkennungsdiens t liche Maßnahmen an Leichen 

§ 3 

(1) Wenn die Iden t i t ä t  eines To t en nich t fes t s t eh t ,  is t sie 

durch erkennungsdiens t liche Maßnahmen an der Leiche fes t zus t el

len. 

(2) Bes t eh t  die Vermu t ung, vorhandene Spuren einer s t rafbaren 

Handlung seien von j emandem hin t erlassen worden, der_danach ver

st orben is t ,  so kann dieser Verdach t  durch erkennungsdiens t liche 

Maßnahmen an der Leiche überprüf t werden. 
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Daten ausländischer Herkunft 

§ 4 

<1 > Ausländische kriminalpolizeiliche Behörden oder Dienststel

len sowie der Strafrechtspflege dienende internationale Organi 

sationen können um Übermittlung personenbezogener Daten einer 

Person, deren erkennungsdienstliche Behandlung gemäß § 2 zuläs

sig wäre, ersucht werden. Solche im Wege der internationalen 

kriminalpolizeilichen Amtshilfe erlangte Daten gelten als gemäß 

§ 2 ermittelt. 

( 2) Personenbez ogene Daten, die einer Sicherheitsbehörde im Wege 

der internationalen kriminalpolizeilichen Amtshilfe sonst z uge

kommen sind, dürfen nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetz es 

verarbeitet, benütz t, übermittelt und überlassen werden, wenn 

die erkennungsdienstliche Behandlung des Betroffenen 

1. im Anlaßfall auch in österreich z ulässig gewesen wäre oder 

2. in österreich z u  dem Zeitpunkt zulässig wäre, in dem verar

beitet, benütz t, übermittelt oder überlassen werden soll. 

§ 5 

Erkennungsdienstliche Maßnahmen auf Antrag oder mit 

Zustimmung des Betroffenen 

(1) Sofern eine Person dies beantragt und einen Bedarf glaubhaft 

macht, sind von ihr Abbildungen oder Papillarlinienabdrücke her

zustellen und ihr mit der Bestätigung ausz ufolgen , daß sie von 

ihr stammen. 

<2> Der Antrag ist abz uweisen, wenn sich der Antragsteller über 

seine Person nicht genügend auszuweisen vermag. 

(3) Zum Zwecke der Strafrechtspflege ( §  1 Abs. 1> können perso

nenbez ogene Daten einer Person, die befürchtet, Opfer e i nes Ver

brechens oder eines Unfalles z u  werden, mit ihrer Zustimmung 

mittels erkennungsdienstlicher Maßnahmen ermittelt werden. 
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Verme i dung von Verwechslungen 

§ 6 

(1) Erlangt e i ne S i cherhe i tsbehörde von Umständen Kenntn i s, d i e  

e i ne Zuordnung gemäß § 2 Abs. 1 oder 3 erm i ttelter Daten aus

schl i eßl i ch z ur Person, von der sie stammen, i n  Frage stellen 

(Verwechslungsgefahr) , so hat s i e  für d i e  Verständigung der Be

hörden, be i denen die Daten i n  Ev i denz gehalten werden, Sorge zu 

tragen . 

(2) D i e  Behörde ( §  12> hat durch gee i gnete Maßnahmen, allenfalls 

auch, i ndem s i e  die Hilfe anderer S i cherheitsbehörden in An

spruch nimmt, sicherz ustellen, daß Verwechslungen verm i eden wer

den. Ausschl i eßl i ch zu d i esem Zwecke, j edoch nur mit i hrer Zu

stimmung, dürfen auch Daten j ener Personen ermittelt und benütz t  

werden, d i e  verwechselt werden können . 

Erkennungsd i enstl i che Evidenzen 

§ 7 

(1) D i e  Behörde hat Daten, d i e  sie anders als gemäß § 2 Abs. 8 

i m  Rahmen e i ner erkennungsd i enstlichen Behandlung oder anders 

als gemäß § 5 Abs . 1 durch e i ne erkennungsdienstl i che Maßnahme 

erm i ttelt hat, solange ev i dent zu halten und z u  aktual i s i eren , 

b i s  s i e  zu löschen s i nd. 

( 2) Darüberh i naus kann der Bundesmin i ster f ür Inneres für Zwecke 

der reg i onalen oder überreg i onalen Zusammenfassung spe z i eller 

Daten S i cherhe i tsbehörden m i t  Verordnung ermächt i gen, der Art 

nach best i mmte Daten ev i dent zu halten, d i e  im Rahmen e i ner er

kennungsd i enstl i chen Behandlung gemäß § 2 Abs. 1, Abs. 3 Z. 1 

und Abs. 7 sow i e  e i ner Maßnahme gemäß § 3 Abs. 1 von anderen Be

hörden erm i ttelt wurden. 
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übermittl ung von Daten 

§ 8 

(1) Daten, d ie im Rahmen e iner erkennungsdienstl ichen Behandl ung 

gemäß § 2 Abs. 1, Abs. 3 Z. 1 und Abs. 7 sow i e  einer Maßnahme 

gemäß § 3 Abs. 1 ermittel t wurden, s ind jenen S i cherheitsbehör

den zu überm ittel n, d i e  durch Verordnung des Bundesm i n i sters für 

Inneres dam it betraut wurden, sol che Daten zu verarbeiten. 

( 2) Daten, die im Rahmen e i ner erkennungsd i enstl i chen Behandl ung 

gemäß § 2 Abs. 1 und3 Z .  1 sow i e  e i ner Maßnahme gemäß § 3 Abs. 1 

oder § 5 Abs. 3 ermittel t wurden, s i nd außerdem auf deren Ver

l angen einer anderen S i cherhe i tsbehörde, einer Behörde der 

Straf justiz oder e iner Finanzstrafbehörde für Zwecke des Schut

zes der verfassungsmäß i gen Einrichtungen der Republ i k  österreich 

oder der Strafrechtspfl ege zu überm i ttel n. 

(3) Daten , die i m  Rahmen einer erkennungsd i enstl ichen Behandl ung 

gemäß § 2 Abs . 1, 3, 4 und 6 oder e i ner Maßnahme gemäß § 3 er

mittel t wurden, dürfen ausl änd ischen kr i m i nal pol i zeil i chen Be

hörden oder Dienststel l en sowie der Strafrechtspfl ege d i enenden 

i nternational en Organisat i onen 

1. über deren Ersuchen in Vol l z i ehung zw i schenstaatl icher Ver

einbarungen oder des Bundesgesetzes vom 15. Jul i 1964 über 

die i nternational e kr iminal pol izeil iche Amtshil fe, BGBl . Nr. 

191, oder 

2. für Zwecke einer i n  österreich notwendigen Personsfeststel 

lung 

überm ittelt werden. 

(4) Daten, die im Rahmen e iner erkennungsdienst lichen Behandl ung 

gemäß § 2 Abs. 7 ermitte l t  wurden, sind von der mit Verordnung 

gemäß § 7 Abs. 2 ermächt i gten Behörde jener S i cherheitsbehörde 
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zur K l ärung zu übermitte l n, die von derse l ben Person unter

schiedliche Daten derse l ben Art evident hä l t. 

(5) Daten, die im Rahmen einer erkennungsdienst l ichen Behand l ung 

gemäß § 2 Abs. 8 ermitte l t  wurden, sind dem Gericht zu übermit

te l n, das deren Vornahme angeordnet hat. 

(6) Außer in den Fä l l en der Abs. 1, 2 und 3 dürfen Daten, die im 

Rahmen einer erkennungsdienst l ichen Behand l ung gemäß § 2 Abs. 1, 

3, 4 und 6 oder einer Maßnahme gemäß § 3 ermitte l t  wurden , nur 

unter folgenden Voraussetzungen übermitte l t  werden: 

1. an Medienunternehmen zum Zwecke der Veröffent l ichung 

a) bei Vor l iegen der Voraussetzungen des § 2 Abs. 4 oder des 

§ 3 Abs. 1 sowie - im Fa l l e einer mit beträcht l icher Stra

fe bedrohten Hand l ung des § 2 Abs. 3 Z. 1, wenn die 

Identität des Betroffenen anders nicht ohne unverhä l tnis

mäßigen Aufwand gek l ärt werden kann; 

b) bei Vor l iegen der Voraussetzungen des § 2 Abs. 1, wenn 

Tatsachen die Annahme rechtfertigen, der Betroffene habe 

weitere mit beträcht l icher Strafe bedrohte Handlungen be

gangen und die Veröffent l ichung werde zur Ausforschung von 

Opfern oder Tatzeugen führen ; 

c) bei Vor l iegen der Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 oder Abs. 

3 Z. 2, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, die Ver

öffent l ichung werde der Begehung weiterer mit Strafe be

drohter Hand l ungen durch den Betroffenen entgegenwirken; 

d) wenn gegen den flüchtigen Betroffenen ein Haftbefeh l wegen 

Verbrechens oder wegen eines vorsätz l ich begangenen, mit 

mehr a l s  ein jähriger Freiheitsstrafe bedrohten Vergehens 

erlassen wurde; 

2. an Personen, die a l s  Identitätszeugen in Betracht kommen; 
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3. be i Vorl iegen der Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 an Tatzeu

gen, sofern anzunehmen i st, s i e  würden anhand der Daten zur 

Ident i f i kat i on des Täters be i tragen. 

( 7 )  D i e  Veröffentl i chung personenbezogener Daten durch d i e  Be

hö rde sel bst i st unter den Voraussetzungen des Abs. 6 Z .  1 zu

l äss i g. 

<S) D i e  überm i ttl ung von Daten nach den Abs. 6 und 7 darf nur i n  

dem Umfang geschehen , al s d i es zur Erre i chung des angestrebten 

Z i el es notwend i g  i st und zu dem dadurch bew i rkten E i ngr i ff i n  

das Pr i vat- und Fam i l i enl eben des Betroffenen n i cht aUßer Ver

häl tn is steht . 

Überm i ttel n von Daten zu w i ssenschaftl i chen Zwecken 

§ 9 

Sowe i t  d i es m i t  den Grundsätzen e i ner sparsamen, w i rtschaftl i 

chen und zweckmäß i gen Verwal tung vere i nbar i st und nach Maßgabe 

der techn i schen Erfordern i sse der Führung der erkennungsd i enst

l i chen Ev i denzen können personenbezogene Daten den i nl änd i schen 

Un i vers i täten auf Verl angen zur Auswertung be i n i cht personenbe

zogenen w i ssenschaftl i chen Arbe i ten überm i ttel t werden . 

Löschen von Daten von Amts wegen 

§ 10 

(1) Daten, d i e  i m  Rahmen e i ner erkennungsd i enstl i chen Behandl ung 

gemäß § 2 erm i ttel t wurden, s i nd von Amts wegen zu l öschen, 

1. wenn der Betroffene das SO. Lebens jahr vol l endet hat und 

se i t  der l etzten erkennungsd i enstl i chen Behandl ung 5 J ahre 

verstr i chen s i nd ;  
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2 .  wenn se it dem Tod des Betroffenen 5 J ahre verstrichen 

s ind; 

3 .  wenn sich der Verdacht als nicht zutreffend herausgestellt 

hat und auch ke in anderer eine erkennungsdienst l i ehe Be

handlung rechtfertigender Verdacht besteht, es sei denn, 

eine weitere Aufbewahrung wäre aus Gründen kriminalpoli

zeilicher Prävention deshalb unerläßlich, weil aufgrund 

konkreter Umstände zu befürchten ist, der Betroffene werde 

den Tatbestand strafbarer Handlungen verwirklichen; 

4. in den Fäl l en des § 2 Abs. 3 Z. 2 sowie Abs . 4, 5 und 6, 

soba l d  sie ihre Funktion für den Anlaßfa l l  erfüllt haben; 

5. in den Fällen des § 2 Abs. 7, wenn der Betroffene die 

Staatsbürgerschaft er l angt oder zum Aufenthalt im Bundes

gebiet gemäß § 7 Abs. 1 des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 

1 26/ 1968 über die Aufenthaltsberechtigung von Flüchtlingen 

im Sinne der Konvention über die Rechtsstellung der 

Flüchtlinge berechtigt ist , wenn das AUfenthaltsverbot 

seine Verb indl ichkeit verloren hat oder die Gültigkeit des 

ihm zuletzt erteilten Fremdenpasses seit fünf Jahren abge

laufen ist; 

6. in den Fällen des § 2 Abs. 8, sobald die Daten dem Gericht 

überm itte l t  worden sind . 

<2> Der Bundesminister für Inneres kann nach Maßgabe der techni

schen Möglichkeiten durch Verordnung bestimmen, daß Daten, deren 

Aufbewahrung für die im § 1 Abs. 1 genannten Zwecke entbehrlich 

wurde, vor Ab l auf der im Abs. 1 Z. 1 und 2 festgelegten Zeit von 

Amts wegen gelöscht werden. 

(3) Von einer gemäß Abs. 1 Z. 3 erfolgten Löschung ist der Be

t roffene ohne Zustellnachweis zu verständ igen, sofern eine Abga

beste l le bekannt ist oder ohne Schw i er i gkeiten festgestellt wer

den kann. Inwieweit e ine solche Verständigung auch in den Fällen 

des Abs. 2 zu erfolgen hat, ist in der Verordnung festzulegen. 
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(4) Dem Betroffenen ist über Verlangen Auskunft zu erteilen, ob 

Daten nach dem Abs. 1 Z. 1, 3 bis 6 oder Abs. 2 von Amts wegen 

gelöscht wurden. Ist die Löschung deshalb nicht erfolgt, weil 

die Voraussetzungen hiefür nicht vorliegen, so ist dies auf An

trag des Betroffenen mit Bescheid festzustellen; auf dieses 

Recht ist in der zunächst formlos zu erteilenden Auskunft hinzu

weisen. 

(5) Daten, die gemäß § 3 ermittelt wurden, sind von Amts wegen 

spätestens nach 5 Jahren oder sobald sie ihre Funktion für den 

Anlaßfall erfüllt haben, zu löschen. 

(6) Daten, die gemäß § 5 Abs. 3 ermittelt wurden, sind von Amts 

wegen nach dem Tod des Betroffenen zu löschen. 

(7) Wenn aus Gründen der Wirtschaftlichkeit die physische Lö

schung von Daten auf ausschließlich automationsunterstützt les

baren Datenträgern nur zu bestimmten Zeitpunkten vorgenommen 

werden kann, so sind die Daten bis dahin logisch und sodann phy

sisch zu löschen. 

§ 11 

Löschen von Daten auf Antrag 

des BetrOffenen 

(1) Daten, die im Rahmen einer erkennungsdienstlichen Behandlung 

gemäß § 2 Abs. 1 und 3 Z. 1 ermittelt wurden, sind, sofern nicht 

die Voraussetzungen des § 10 vorliegen, auf Antrag des Betroffe

nen zu löschen, wenn der Verdacht, der für ihre Aufbewahrung 

maßgeblich ist, schließlich nicht bestätigt werden konnte, oder 

wenn die Tat nicht rechtswidrig war. 

(2) Dem Antrag ist nicht stattzugeben, wenn eine weitere Aufbe

wahrung aus Gründen kriminalpolizeilicher Prävention deshalb un-
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erläßlic h  ist, weil aufgrund konkreter Umstände zu befürchten 

ist, der Betro f f ene werde den Tatbestand strafbarer Hand l ungen 

verwirklic hen. 

(3) Daten, die gemäß § 5 Abs . 3 ermittel t wurden, sind auf An

trag des Betro f fenen zu l öschen; Abbil dungen sind dann zu ver

nichten oder dem Betroffenen auszufol gen. 

Zentral e erkennungsdienstl iche Evidenz 

§ 12 

(1) Der Bundesminister für Inneres hat eine zentral e erkennungs

dienstlic he Evidenz zur Auskun f tserteil ung für Zwecke der Straf

rec htsp f l ege zu f ühren und kann darin al l e  im Bundesgebiet gemäß 

§ 2 Abs. 1 und Abs. 3 Z. 1 ermittel ten Daten evident hal ten. 

(2) Aus der zentral en erkennungsdienstl ichen Evidenz ist al l en 

Sicherheitsbehörden , Behörden der Straf justiz oder Finanzstraf

behörden au f ihr Verl angen für Zwecke des S chutzes der verfas

sungsmäßigen Einrichtungen der Republ ik österreich oder der 

Strafrec htspfl ege Auskun f t  zu erteil en. 

Behörden 

§ 13 

(1) Erkennungsdienstl iche Behandl ungen gemäß § 2 und erkennungs

dienstl iche Maßnahmen gemäß § 3 sind von der die Amtshandl ung 

führenden oder vom Ger i cht beauftragten Sicherheitsbehörde zu 

veranlassen. 

(2) Ersuc hen im Sinne des § 4 Abs. 1 obl iegen dem Bundesminister 

f ür Inneres oder mit seiner Zustimmung einer anderen Sicher

heitsbehörde. 
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( 3) Erkennungsdienstl iche Maßnahmen übe r  Antrag sind von der Be

z irksve rwaltungsbehörde, innerhal b ihres örtl ichen Wirkungsbe 

r eiches von der Bundespol izeibehörde , an die sich der Einschrei

t e r  wendet, vorzunehmen . 

(4) Erke nnungsdienstliche Maßnahmen mit Zustimmung des Betroffe

nen s ind von der Bezirksverwal tungsbehörde, innerhal b ihr e s  ört

l ichen W irkungsbereiches von der Bundespol izeibehörde, vorzuneh

men , in d e r en Spr e ngel die Person ihr en ordentl ichen Wohnsitz 

hat oder der f ür ihre Gefährdung maßgebl ichen Tätigkeit nach

geht. 

(5) Maßnahmen gemäß § 6 Abs. 2 obl iegen jener Behörde , die durch 

Verordnung gemäß § 8 Abs. 1 hiemit betraut wurde . 

(6) D ie übe r m ittl ung von Daten obl iegt in den Fäl l en 

1. des § 8 Abs . 1 jener Behörde, die sie e rmittel t hat; 

2. des § 8 Abs. 2 jener Behörde, die sie in Evidenz hält; 

3. des § 8 Abs. 3 und des § 9 dem Bundesminister für Inner e s; 

4. des § 8 Abs . 5 und 6 jene r Sicherheitsbehörde , von der d ie 

maßgebl iche Amtshandlung geführt wird . 

(7) Das Löschen gemäß § 10 obl iegt jeder Siche rheitsbehörde, be i 

der die Daten in Ev idenz gehal ten we rden. 

(8) D ie Verständigung gemäß § 10 Abs . 3 obl iegt jener S icher

he itsbehörde, bei der die Daten gemäß § 7 Abs. 1 und 2 evident 

gehal ten we rden. D ie Verständigung von der Löschung d e r  Daten 

aus der zentralen e rkennungsdienstl ichen Ev idenz obl iegt jene r 

Behörde , die s ie ihr übe r mittel t hat. 

(9) Eine Auskunft gemäß § 10 Abs. 4 ist von jener S icherheitsdi

rektion zu e r teilen , in d e r e n  Wirkungsbe r eich die Daten gemäß 

§ 7 Abs. 1 evident gehal ten we rden; ihr obl iegt auch die Erlas

sung e ines Feststell ungsbescheides übe r das Nichtvorl iegen der 

Voraussetzungen für d ie Löschung. 
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(10) D i e  Löschung von Daten über Antrag des Bet roffenen (§ 11) 

i st von der S i cherhe i tsd i rekt i on zu veranlassen, i n  deren W i r

kungsbere i ch d i e  Daten gemäß § 7 Abs. 1 ev i dent gehalt en werden; 

i hr obl i egt auch d i e  besche i dmäß i ge Abwe i sung e i nes solchen An

t rages. 

§ 14 

(1) D i e  Behörde hat e i ne 

d i enstl i chen Behandlung 

Verfahren 

Person, d i e  s i ch e i ner erkennungs

zu unterz i ehen hat, unter Bekanntgabe 

des maßgebl i chen Grundes formlos h i ezu aufzufordern. 

<2> Kommt der Betroffene der Aufforderung gemäß Abs. 1 n i ch t  

nach, so i st i hm d i e  Verpfl i chtung gemäß § 2 Abs. 9 besche i dmä

ß i g  aufzuerlegen; dagegen i st, ausgenommen d i e  Fälle des § 2 

Abs. 5, e i ne Berufung n i cht zuläss i g. E i nes Besche i des bedarf es 

nur dann n i cht, wenn der Betroffene auch aus dem für d i e  erken

nungsd i enstl i che Behandlung maßgebl i chen Grunde angehalten w i rd. 

( 3) Wurde wegen des für d i e  erkennungsd i enstl i che Behandlung 

maßgebl i chen Verdachtes e i ne Anze i ge an d i e  Staatsanwaltschaft 

erstattet, so gelten d i e  i m  D i enste der Straf just i z  geführten 

Erhebungen als Erm i ttlungsverfahren (§ 39 AVG 1950) zur Erlas

sung des Besche i des. D i eser kann i n  solchen Fällen m i t  e i ner La

dung ( §  19 AVG 1950) zur erkennungsd i enstl i chen Behandlung ver

bunden werden. 

(4 ) Steht d i e  Verpfl i chtung zur M i tw i rkung gemäß § 2 Abs. 9 

fest, so kann der Bet roffene, wenn er angehalten w i rd, zur er

kennungsd i enstl i chen Behandlung vorgeführt werden. 
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Ausübung unmitte l baren Zwanges 

§ 15 

Die Verpf l ichtung zur Mitwirkung gemäß § 2 Abs. 9 kann, soweit 

dies tatsäch l ich mög l ich ist, jedoch ohne Eingriff in die kör

per l iche Integrität, mit Zwang durchgesetzt werden. Der Zwang 

darf nur nach vorheriger Ermahnung und Androhung sowie unter 

Wahrung der Menschenwürde angewendet werden. Er ist unzu l ässig, 

soweit er zum An l aß der erkennungsdienst l ichen Behand l ung außer 

Verhä l tnis steht. 

Besondere Verfahrensvorschriften 

§ 16 

(1) In Verfahren gemäß § 1 0  Abs. 4 und gemäß § 1 1  sind die Vor

schriften über 

1. Vertreter ( §  10 AVG 1950) mit der Maßgabe anzuwenden, daß nur 

zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Personen bevo l l 

mächtigt werden und nur sie neben der Partei oder dem gesetz

l ichen Vertreter vor Amt erscheinen dürfen; 

2. die Akteneinsicht ( §  17 AVG 1 950) mit der Maßgabe anzuwenden, 

daß von den in Evidenz geha l tenen Daten weder Abschriften 

noch Kopien angefertigt werden dürfen. 

( 2) Hinsicht l ich der in Evidenz geha l tenen Daten besteht aUßer

ha l b  der im Abs. 1 genannten Verfahren, sofern gesetz l ich nichts 

anderes angeordnet wurde, kein Recht auf Akteneinsicht. 

Verhä l tnis zum Datenschutzgesetz 

§ 17 

Die Bestimmungen der § §  1 1  und 1 2  des Datenschutzgesetzes sind 

auf den po l izei l ichen Erkennungsdienst nicht anzuwenden; § 4 

Abs. 3 Z. 1 des Datenschutzgesetzes b l eibt unberührt. 
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Inkrafttreten 

§ 18 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am . . .  in Kraft. 

(2) Verordnungen aufgrund dieses Bundesgesetzes können ab seiner 

Kundmachung erl assen werden. 

Vol l ziehung 

§ 19 

Mit der Vol l ziehung des § 2 Abs. 8 ist der Bundesminister für 

J ustiz, mit der Vol l ziehung des übrigen Bundesgesetzes der Bun

desminister für Inneres betraut. 
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VORBLATT 

Problem : 

Der pOlizeiliche Erkennungsdienst ist nicht explizi t gesetzlich 

geregel t und s t ell t somi t einen jener "weißen Flecken" dar, die 

im Rahmen der Tä t igkeit der Sicherheitsbehörden bes t ehen. Dies 

w i r f t  im Hinblick au f das Legalitä t sprinzip und au f die Grund

rech t e  des Priva t - und Familienrech t es, der persönlichen Frei

hei t und des Da t enschutzes Probleme au f .  

Zi el : 

Es sollen die materiellen Voraussetzungen f ür den polizeilichen 

Erkennungsdienst und der ver f ahrensrech t liche Ablau f der Dat en

gewinnung und Datenverarbeitung rechtss t aatlich einwand f rei nor

mier t werden. 

Inha l t  : 

Der durch erkennungsdiens t liche Maßnahmen gespeis t e  polizeiliche 

Erkennungsdiens t soll hinsichtlich der Ermittlung und der übri

gen Handhabung personenbezogener Daten einer gesetZlichen Rege

lung zuge f ühr t werden , die auch die Verpflichtung des Betro f f e

nen zur Mi t wirkung an der Ermitt lung erf aßt. 

Alternativen: 

Keine. 

Kost en :  

Der erhöhte Verf ahrensau f wand wird zu zusätZlichen Kos t en f üh

ren, deren Um f ang sich derzeit nicht näher beschreiben läß t ,  die 

aber im Rahmen des Verwaltungsau f wandes der einzelnen Organisa

t ionseinheiten nicht wesentlich ins Gewicht f allen werden. 

EG-Kon formi t ät : 

In der Bundesrepublik Deutschland weisen die Stra f prozeßordnung 

und das Bundesgrenzschu t zgese t z  aber auch die POlizeigesetze der 

Länder Regelungen gleicher oder ähnlicher Reichwei t e  au f .  
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ERLÄUTERUNGEN 

Allgeme iner Te i l  

Vorbemerkungen 

Anläßlich einer Stellungnahme zur Frage der Regelung der Poli

zeibe f ugnisse hat der Bundesminister f ür Inneres am 5 .  März 198 7 

vor dem Plenum des Nationalrates dargelegt, daß es "bei den 

äußerst viel f ältigen Tät i gkeiten und Au f gaben, d i e  durch die 

Realitäten des täglichen Lebens an die Polizei herangetragen 

werden, vereinzelt weiße Flecken" gebe, deren klare und e i ndeu

tige Regelung er f ür wünschenswert halte. Darunter f alle auch 

die eindeutige gesetzliche Verankerung des polizeilichen Erken

nungsdienstes . Er werde daher dem Hohen Haus in absehbarer Zeit 

die Vorlage eines Erkennungsdienstgesetzes zur Behandlung vorle

gen, um einen der weißen Flecken auszumerzen. Dieses Versprechen 

des Bundesministers f ür Inneres wird mit dem vorl i egenden Ent

wurf eingelöst . 

Derzeit entbehrt der pOlizeiliche Erkennungsdienst we i tgehend 

einer expl i ziten rechtl i chen Fundierung. Lediglich e i n  ganz 

schmaler Teilbereich, nämlich jener der erkennungsdienstl i chen 

Behandlung Stra f gef angener, ist ausdrückl i ch ( §  132 Abs. 4 StVG) 

geregelt. Im übrigen wurden von der Praxis der § 24 StPO sow i e  

die Generalklausel des Art. 11 § 4 Abs. 2 des Ubergangsgesetzes 

1929 herangezogen. Beide Best i mmungen s i nd zwar durchaus i m  

Stande, die Grundlage f ür einen Te i l  des pol i zeilichen Erken

nungsdienstes abzugeben, doch läßt schon der Aspekt der Präven

tion, der einer erkennungsd i enstlichen Behandlung meist i nne

wohnt, erkennen , daß es schwer f ällt, s i e  au f d i e  Repressivbefug

nisse der Stra f prozeßordnung zu stützen; auch die genannte Gene

ralklausel ist, selbst wenn man den gegen sie wiederholt geäu

ßerten grundsätzlichen Vorbehalt f allen läßt, nicht in der Lage, 

den gesamten Bereich abzudecken, da s i e  e i nerseits e i ne aktuelle 

Gef ährdungslage voraussetzt und andererseits nur einen Te i l  der 

zu schützenden Rechtsgüter, nämlich die körperliche Sicherhe i t  
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und das Eigentum , erfaßt. Die Frage der Handhabung der Daten des 

Erkennungsdienstes ist 

hend überhaupt nicht 

des geltenden Rechtes 

rückgegriffen werden. 

von diesen Gesetzesbestimmungen weitge

berührt; in diesem Bereich mUß innerhalb 

wohl auf § 1 des Datenschutzgesetzes z u-

In verfahrensrechtlicher Hinsicht wurde die Bestimmung des 

Art. I I  § 19 Abs . 3 des übergangsgesetzes 1929, wonach der Bun

desminister für Inneres die Bundespolizeidirektion Wien durch 

Verordnung mit der Führung von Zentralevidenz en für Zwecke auch 

der übrigen Sicherheitsbehörden betrauen kann, da zu herangezo

gen, um auf dem Verordnungsweg für die Speisung der z entralen 

erkennungsdienstlichen Evidenzen der Bundespolizeidirektion 

Wien, Büro für Erkennungsdienst, Kriminaltechnik und Fahndung, 

z u  sorgen ( z uletzt : Erlaß des Bundesministeriums für I nneres vom 

25 . J uni 198 7, Zl. 57 . 000 /20- 11/16/8 7; "Vorschrift für den Er

kennungsdienst") . 

Durch das beschriebene Regelungsdefizit ist es in der Praxis zu 

unterschiedlicher Handhabung des Erkennungsdienstes gekommen: 

während im Bereich der Bundespolizeidirektion Wien eine erken

nungsdienstliche Behandlung derzeit nur bei Personen erfolgt, 

die sich wegen des Verdachtes einer gerichtlich strafbaren Hand

lung in Haft befinden, ist bei anderen Sicherheitsbehörden, ins

besondere innerhalb des Wirkungsbereiches der Bundesgendarmerie, 

die Ermittlung erkennungsdienstlicher Daten durchaus nicht an 

die Anhaltung des Betroffenen gebunden. Nirgendwo haben aber die 

Sicherheitsbehörden eine Handhabe dafür, die erkennungsdienstli

che Behandlung gegen den Willen des Betroffenen durchz usetzen; 

es besteht somit eine Situation, in der das Funktionieren eines 

eminent wichtigen sicherheitspolizeilichen Werkzeuges von der 

Bereitschaft der "Klientel" abhängt, sich z u  fügen. 

Auch die Judikatur der Höchstgerichte und der Europäischen In

stanzen hatte bislang nicht die Gelegenheit, für einheitliche 

Grundsätze Sorge zu tragen. Die an den Verfassungsgerichtshof 

herangetragenen Fälle haben sich mit der Frage der erkennungs-
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dienstlichen Behandlung selbst, also der Zulässigkeit der Abnah

me von Fingerabdrücken oder der Anfertigung von Lichtbi l dern 

(z . B .  Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 2 7. Feber 

198 4, B 416/8 3 ;  zuletzt: Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 

vom 1 3 . Dezember 1988, B 756, 757/88) befaßt. Die Ausführungen 

des Höchstgerichtes hiezu gingen dahin, daß d i ese Maßnahmen 

selbst entweder gar keine � faktischen Amtshandlungen" se i en 

( " schlichtes Fotografieren " )  oder nicht geeignet seien, den 

durch Art . 8 MRK gewährleisteten Anspruch auf Achtung des Pri

vat- oder Familienlebens zu verletzen (Abnahme von Fingerabdrük

ken) . Das in Wahrheit gravierendste Problem der erkennungs

dienstlichen Behandlung nach geltender Rechtslage, nämlich jenes 

des Art. 18 B-VG 1929, konnte mangels sub jektiven Rechtes auf 

Gesetzmäßigkeit der Verwaltung nicht behandelt werden . Auch die 

Praxis der Europäischen I nstanzen in ihrer jüngeren J Udikatur 

( "M e  Veigh-Fall " und "Malone-Fall") gibt kaum zusätzlichen Auf

schluß, da einerseits die erkennungsdienstlie he Behandlung nicht 

isoliert betrachtet ("Me Veigh-Fall"), sondern im Zusammenhang 

mit einer Anhaltung und der für sie geltenden Voraussetzungen 

gesehen wird, und da andererseits geheime Uberwachungsmaßnahmen 

( "Malone-Fall " )  nur bedingt mit erkennungsdienstlichen Maßnahmen 

verglichen werden können, sodaß für letztere innerhalb der 

österreichischen Rechtsordnung eher Art. 18 B - VG 1929 als Art. 8 

Abs. 2 MRK geeignet ist, dem "Legalitätsprinzip " zum Durchbruch 

zu verhelfen. 

Der zentrale Bereich, in dem das Recht auf Privat- und Fami l ien

leben zu sichern ist, nämlich jener der Weitergabe und sonst i gen 

Handhabung personenbezogener Daten, die durch erkennungsdienst

liehe Behandlung gewonnen wurden, ist bislang - soweit ersicht

lich - überhaupt nicht releviert worden. I n  allen Beschwerdefäl

len leuchtet zwar die Sorge der Betroffenen hervor, die Daten 

könnten weitergegeben werden, doch wurde bezeichnenderweise kein 

einziges Mal eine Weitergabe releviert, da dies stets ohne Mit

teilung an den Betroffenen erfolgt, sodaß dieser , wenn es über

haupt zu einer übermittlung kommt, davon gar keine Kenntnis er

lang t .  
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So bleibt ein auch von der Literatur (STOLZLECHNER, Der Schutz 

des Privat- und Familienlebens im Licht der Rechtsprechung des 

VfGH und der Straßburger Instanzen, öJZ 1980, 85 ff; DAVY -

DAVY, Aspekte staatlicher Informationssammlung und Art. 8 MRK, 

JBl 1985, 65 6 ff; FUNK, Sensible und defizitäre Bereiche des 

Rechtsschutzes in der öffentlichen Verwaltung, JBl. 1987, 

150 ff) artikuliertes Unbehagen, das durch das zunehmende Gewicht 

des Datenschutzes in diesem Jahrzehnt verstärkt worden ist. Dem 

soll nun durch den vorliegenden Entwurf abgeholfen werden. 

Hiebei handelt es sich allerdings nicht um den ersten Versuch 

einer Positivierung dieses Bereiches. Bereits in der Regierungs

vorlage eines Bundesgesetzes über die Befugnisse der Sicher

heitsbehörden und deren Exekutivorgane auf dem Gebiete der all

gemeinen Sicherheitspolizei (12 68 der Beilagen zu den Stenogra

phischen Protokollen des Nationalrates XI. GP> war in § 15 eine 

Regelung für den Erkennungsdienst vorgesehen, die sich jedoch 

bloß auf die Zulässigkeit der erkennungsdienstlichen Behandlung 

und auf die Ausscheidung des erkennungsdienstlichen Materiales 

bezog. Die übermittlung personenbezogener Daten war nicht Gegen

stand der Regelung dieses Entwurfes. 

Zielsetzungen des polizeilichen Erkennungsdienstes 

Im Verständnis der öffentlichkeit bildet der polizeiliche Erken

nungsdienst eine Institution, deren Effizienz besonders hoch 

eingeschätzt und der mit Fasiination aber auch kritischer Reser

ve begegnet wird; dementsprechend ist auch der Antrieb, der bei 

Betroffenen ausgelöst wird, wenn sie zur Ansicht gelangen, ihre 

AUfnahme in die "Verbrecherkartei" sei zu Unrecht erfolgt oder 

die Aufbewahrung der Daten sei nicht mehr gerechtfertigt. In der 

polizeilichen Praxis herrscht andererseits nicht immer Einigkeit 

über die Zielsetzungen des Erkennungsdienstes: wie bei vielen 

anderen Verwaltungsabläufen mit erheblichem Routineanteil wird 

der Sinn der einzelnen Amtshandlung nur mehr selten reflektiert. 
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Tatsäch l ich ruht der polizeiliche Erkennungsdienst auf zwei zen

tralen Vorstellungen. Einerseits dient er dazu, die Identität 

einer Person zweifelsfrei feststellen zu können, andererseits 

sollen vom Betro ffenen so unverwechse l bare Merkmale gesamme l t  

werden, daß auf ihn aus Spuren - am Tatort oder in der Erinne

rung von Menschen - zurückgeschlossen werden kann ; ersteres wird 

" "  ::la:'�:'e': der Tätigl{e, der Sicherheitsbehörden im Dienste der 

S�raf'ust:z oder l;� Rahmen eines Verwaltungsver� � 'rens benötigt, 

letzteres dient der Aufklärul1? ,';::: L�tte':;ar der Spezial "även

tion. 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Im Vordergrund des polizeilichen Erkennungsdienstes steht die 

allgemeine Sicherheitspolizei . Mag auch der Grundsatz der Ver

brechensperseveranz von der modernen Kriminologie in se i ner 

klassischen Ausformung in Frage gestellt sein, so gilt doch wei

terhin f ür weite Bereiche die allgemeine (= statistische) 

Rück f allsvermutung, also das Wissen darum, daß in einern stati

stisch nicht unerheblichem Maße einmal stra f fällig gewordene 

Personen neuerlich, wenn auch in anderen Sparten der Kriminali

tät, au f f ällig werden. Es kann daher davon ausgegangen werden, 

die bei einer erkennungsdienstlichen Behandlung ermittelten per

sonenbezogenen Daten seien dazu geeignet, bei der AU f klärung 

strafbarer Handlungen, die derselbe Täter mit statistischer 

Wahrscheinlichkeit begehen werde, hilfreich zu sein. Hinzu kommt 

noch das Wissen des Betroffenen davon, daß seine Daten erfaßt 

und registriert wurden: er muß also bei der Begehung einer wei

teren stra f baren Handlung damit rechnen, unter Zuhilfenahme der 

erkennungsdienstlichen Evidenz ausge f orscht zu werden, was eine 

nicht zu unterschätzende spezialpräventive Wirkung einer erken

nungsdienstlichen Behandlung darstellt. Aufklärung und Präventi

on gerichtlich stra f barer Handlungen aus dem Kernbereich der 

Kriminalität gehören der allgemeinen Gefahrenabwehr an. 

Diese überlegungen stellen den Hauptgrund dafür dar, daß die Re

gelung des polizeilichen Erkennungsdienstes nicht im Rahmen ei

ner Novelle zur Strafprozeßordnung oder der bevorstehenden gro-
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ßen Strafprozeßreform erfolgte, sondern daß der Weg eines eigen

s t ändigen Gesetzes eingeschlagen worden ist. Dementsprechend ist 

die Zuständigkeit des Bundes für die Erlassung dieser Regel ung 

auch im Kompetenztatbestand des Art. 10 Abs. 1 Z. 7 B-VG 1929 

" Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicher

heit" begründet, der im übrigen auch für die Identifizierung 

hilfloser Personen und unbekannter Täter heranzuziehen ist. 

Freilich kann die strafprozessuale Seite der Angelegenheit nicht 

vernachlässigt werden. Eine der wichtigsten Funktionen des poli

zeilichen Erkennungsdienstes liegt in der zweifelsfreien Fest

stellung der I dentität einer Person: es soll der Straf justiz die 

Gewähr geboten werden, daß es sich bei der ihr mit bestimmten 

Daten (Name, Geburtsdatum etc.) als Täter bezeichneten Person 

tatsächlich um den Verdächtigen handelt. Dementsprechend hat 

sich der Entwurf in diesem Punkte auf den Kompetenztatbestand 

des Art. 10 Abs. 1 Z. 6 B-VG 1929 " Strafrechtswesen" zu berufen. 

I nsoweit der Erkennungsdienst dazu berufen ist, die I dentität 

einer Person im Rahmen anderer polizeilicher Verwaltungsmaterien 

(z. B. Fremdenpolizei) zu klären, wird die entsprechende 

Materienkompetenz in Anspruch genommen. 

Wie bereits angedeutet, stellt auf dem Boden der geltenden 

Rechtslage die Verfassungsbestimmung des Art. 18 B-VG 19 29 eines 

der zentralen Probleme der erkennungsdienstlichen Behandlung 

dar. Der Entwurf hat sich immer wieder der Frage konfrontiert 

gesehen, Detailprobleme entweder der "Vollziehung im Sinne des 

Gesetzes " zu überlassen oder sie explizit zu regeln. Angesichts 

des Umstandes, daß es sich um Normen im Schnittpunkt der Inter

essen der Behörden und des Betroffenen handelt, ist durchwegs 

der letzteren Alternative der Vorzug eingeräumt worden, was da 

und dort den Eindruck der Kasuistik hervorrufen mag. 

Was den Grundrechtsbereich betrifft, ergeben sich Anknüpfungs

punkte zu mehreren verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rech

ten: 
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Zunächst das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens 

des Art. 8 MRK. Wie bereits ausgeführt, liegen hier die maßgeb

lichen Konfliktflächen im Bereich der Aufbewahrung und der Wei

tergabe der durch erkennungsdienstliehe Maßnahmen ermittelten 

personenbezogenen Daten. Es war daher dafür Vorsorge zu treffen, 

daß Art. 8 Abs. 2 MRK in diesen Punkten Rechnung getragen werde. 

In engem Zusammenhang damit steht das Grundrecht auf Daten

schutz, insbesondere dann, wenn es zu einer automationsunter

stützt geführten Verwaltung der personenbezogenen Daten kommt, 

was das Gesetz zwar nicht vorschreibt, aber ermöglicht. Dement

sprechend wurde für die gesamte Handhabung der personenbezogenen 

Daten die Nomenklatur des Datenschutzgesetzes verwendet, und 

zwar unabhängig davon, ob nun der jeweilige Vorgang automations

unterstützt erfolgt oder nicht. In diesem Zusammenhang ist dar

auf hinzuweisen, daß die getroffene Regelung, was die Auskunft 

an den Betroffenen angeht, im Rahmen zweier Problemfelder zu se

hen ist: einerseits mUßte auf die weiterhin als sinnvoll und 

notwendig erachtete Ausnahme des § 4 Abs. 3 Z. 1 des Daten

schutzgesetzes Bedacht genommen werden, andererseits sollte dem 

Betroffenen jedoch die für die Wahrung seiner Rechte unerläßli

ehe Information zugänglich gemacht werden; hiebei war überdies 

dafür Vorsorge zu treffen, daß durch eine Auskunft aus den er

kennungsdienstlichen Evidenzen nicht die beschränkte Auskunft 

nach dem Tilgungsgesetz, wie sie für Strafregisterbescheinigun

gen gemäß § 10 des Strafregistergesetzes 1968 gilt, unterlaufen 

werde. 

Schließlich bestehen auch Berührungspunkte mit dem verfassungs

gesetzlich gewährleisteten Recht auf persönliche Freiheit. Zu

nächst war davon auszugehen, daß ein Eingriff in dieses Recht 

überhaupt nur dann denkbar ist, wenn die Anhaltung nicht schon 

aus anderem Grunde, etwa dem einer Verwahrungshaft nach der 

Strafprozeßordnung, erfolgt, es sei denn, der Betroffene würde 

bloß deshalb weiter angehalten werden, weil er erkennungsdienst

lieh zu behandeln ist. Für diesen Bereich wurde die erkennungs

dienstliehe Behandlung als Verpflichtung im Sinne des Art. 5 

Abs. 1 lit. b MRK konstruiert; die in solchen Fällen schließlich 
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mit Bescheid aufzuerlegende Mitwirkungspflicht ist mit einer La

dung, allenfalls einer Vorführung zur Behörde, zu realisieren. 

In verfahrensrechtlicher Hinsicht besteht das für Sicherheitsbe

hörden bereits vertraute Spannungsverhältnis zwischen strafpro

zessualen Normen und Bestimmungen der allgemeinen Verwaltungs

verfahrensgesetze. Da es sich um die Tätigkeit einer Verwal

tungsbehörde überwiegend außerhalb des Einschreitens im Dienste 

der Straf justiz - wenn auch im Anschluß daran - handelt, soll 

grundsätzlich das AVG 1950 Anwendung finden, es soll jedoch 

dann, wenn schon ein umfängliches Verfahren im Dienste der 

Straf justiz voranging, keine Notwendigkeit der Wiederholung die

ses "Ermittlungsverfahrens" bestehen. 

Besonderer Te il 

Zu § 1: 

Die hier vorgenommenen Begriffsbestimmungen sollen einerseits 

die Reichweite des Gesetzes festlegen und andererseits die von 

der Praxis bereits weitgehend einheitlich verwendeten Bezeich

nungen in das Gesetz einführen. Außerdem werden die im Daten

sChutzgesetz definierten Begriffe, soweit sie für den polizeili

chen Erkennungsdienst von Bedeutung sind, übernommen. Dement

sprechend haben für den Bereich dieses Gesetzes die Begriffe 

"personenbezogene Daten", "Betroffener", "Ermitteln, Verarbei

ten, Benützen, übermitteln, überlassen und Löschen" die Bedeu

tung, die ihnen in § 3 DSG zugemessen wird. Eine übernahme der 

Bestimmungen dieser Begriffe in den Gesetzestext selbst war mit 

Ausnahme jenes des "Betroffenen" entbehrlich, da ihr daten

schutzrechtlicher Ansatz evident ist; bloß beim Betroffenen er

schien eine Definition des Begriffes im Gesetz selbst wünschens

wert, weil diese Person nicht nur von datenschutzrechtlich rele

vanten Maßnahmen berührt wird, sondern auch Parteienstellung in 

einem Verwaltungsverfahren haben kann. 
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Die materiell-rechtliche Widmung des polizeilichen Erkennungs

dienstes entspricht der Reichweite des im § 4 Abs. 3 Z. 1 des 

Datenschutzgesetzes verwendeten Begriffes der "Strafrechtspfle

ge", wie sie in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage um

schrieben worden ist. Demnach umfaßt die "Strafrechtspflege" in 

diesem Zusammenhang sowohl Aufklärung als auch Vorbeugung, die 

dem Kompetenztatbestand nach der "Aufrechterhaltung der öffent

lichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit" zuzurechnen sind, selbst

verständlich aber auch die eigentliche Tätigkeit der Sicher

heitsbehörden im Rahmen des Kompetenztatbestandes "Strafrechtswe

sen". Über diesen Bereich hinaus ermöglicht das Gesetz polizei

lichen Erkennungsdienst nur für solche polizeiliche Zwecke, die 

durch Gesetz ausdrücklich genannt werden; einige solcher poli

zeilicher Zwecke finden sich im vorliegenden Gesetz selbst (z. B. 

§ 2 Z. 4 und 7>. 

Zum Ermitteln der personenbezogenen Daten des Betroffenen bedie

nen sich die Behörden der "erkennungsdienstlichen Maßnahmen", 

das sind all jene technischen Verfahren, die es ermöglichen, in 

irgendeiner Weise, jedoch ohne Eingriff in die körperliche Inte

grität (z. B. Blutabnahme> , persönliche Merkmale des Betroffenen 

aufzunehmen und festzuhalten; ihr gemeinsamer 

Identifikation einer Person. Die Aufzählung in 

strativ (Arg. : Abs. 2 Z. 6 "andere technische 

Nenner ist die 

Abs. 2 ist demon

Mittel") . Keine 

erkennungsdienstlichen Maßnahmen sind solche Verfahren, die mit 

Vergleichsuntersuchungen (z. B. serologische Untersuchungen) ei

nen Rückschluß auf eine Person zulassen, da sie nicht eigentlich 

der Identifizierung, also der Festlegung bestimmter individuel

ler Merkmale einer ganz bestimmten Person dienen. 

Einer der zentralen Begriffe des Gesetzes, die "erkennungsdienst

liehe Behandlung", wird in Abs. 4 definiert. Es ist dies jene 

behördliche Amtshandlung, in deren Verlauf durch Anwendung der 

erkennungsdienstlichen Techniken (= erkennungsdienstlichen Maß

nahmen) am Betroffenen dessen personenbezogene Daten erhoben 

werden, wobei seine Mitwirkung zur Erreichung des gewünschten 

Erfolges notwendig ist. 
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Sind sol che personenbezogene Daten durch erkennungsdienstl iche 

Maßnahmen im Rahmen einer erkennungsdienstl ichen Behandl ung er

hoben worden, so bedarf es der "Personsfeststel l ung". Zunächst 

hat die Behörde in der Regel keinen Nachweis dafür, daß es sich 

bei der Person, deren Daten sie erhoben hat, um jene handel t, 

al s die sie sich selbst bezeichnet oder mittel s amtl icher oder 

nicht amtl icher Dokumente ausweist. Es stel l t  eine Erfahrung des 

kriminal pol izeil ichen Al l tages dar, daß Straftäter versuchen, 

ihre Identität zu verschl eiern, oder daß sie sich für die Aus

führung ihrer Taten ge- oder verfäl schte Ausweise verschafft ha

ben. Es ist daher erforderl ich, die mittel s erkennungsdienstli

cher Maßnahmen erhobenen Daten abgesichert, al so nach Durchfüh

rung eines entsprechenden Ermittl ungsverfahrens, den Namen sowie 

dem Geburtsdatum, dem Geburtsort etc. des Betroffenen zuzuord

nen. Dies geschieht durch Befragung von Identitätszeugen und 

Einsichtnahme in personenstandsrechtl iche Urkunden. Die Persons

feststel l ung hat jeweil s nur so l ange Gel tung, al s nicht durch 

neue Erkenntnisse eine andere Zuordnung erforderl ich wird. 

Zu § 2: 

Dies ist eine der wichtigsten Bestimmungen des Gesetzes, da die 

Zul ässigkeit der erkennungsdienstl ichen Behandl ung mengenmäßig 

die Voraussetzung für die Ermittl ung nahezu al l er in erkennungs

dienstl ichen Evidenzen aufscheinenden personenbezogenen Daten 

schafft. 

Im wesentl ichen l assen sich sechs Gruppen von Personen unter

scheiden, bei denen eine erkennungsdienstl iche Behandl ung zul äs

sig sein sol l .  Es sind dies 

kriminalpolizeil ich Auffäl l ige mit 

(Abs. 1); 

Rückfal l gefährl ichkeit 

kriminalpolizeil ich Auffäl l ige, deren Identität festgestel l t  

werden mUß (Abs. 3) ; 
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hilflose Personen, deren Identität festgestellt werden muß 

(Abs. 4); 

sogenannte "Gelegenheitspersonen " (Abs. 5) ; 

Strafhäftlinge, deren Identität festgestellt werden muß (Abs. 

6) ; 

Fremde, deren Identität aus verwaltungspolizeilichem Grunde 

festgestellt werden mUß (Abs. 7). 

Zu diesen Gruppen ist im einzelnen folgendes auszuführen: 

Intention des Gesetzes ist es, die personenbezogenen Daten der 

kriminalpoliz�ilich Auffälligen mit Rückfallgefährlichkeit zu 

erhalten. Da die Konfrontation der Sicherheitsbehörden mit die

sen Personen zu den unterschiedlichsten Zeitpunkten erfolgt 

- oft ist der Verdacht bereits zur Gewißheit gereift, oft auch 

noch nicht hinreichend erhärtet - mUßte auf eine allgemeine Ver

dachtslage abgestellt werden; dies konnte nicht zuletzt deshalb 

hingenommen werden, weil der Behörde auf der anderen Seite die 

Verpflichtung auferlegt wurde, von Amts wegen zu löschen, wenn 

der Verdacht entkräftet wurde. 

Da es sich um eine sicherheitsbehördliche Tätigkeit, also um ei

ne im Rahmen des Kompetenztatbestandes "Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit" geleistete, handelt, 

die auf die Gefährlichkeit des Betroffenen abstellt, mußten Fra

gen der Rechtfertigung und der Schuld im Sinne des Strafgesetz

buches ausgeklammert werden. Es kommt somit nur darauf an, daß 

der Betroffene eine Vorsatztat begangen hat, deren Tatbild jenem 

eines Verbrechens oder eines Vergehens im Sinne der lit. a bis e 

des § 2 Abs. 1 Z. 2 entspricht; ob dem Betroffenen schließlich 

Notwehr zugebilligt wird, ob er zum Zeitpunkt der Tat zurech

nungsfähig war oder nicht, hat keinen Einfluß auf die Frage der 

Zulässigkeit einer erkennungsdienstlichen Behandlung, sondern 

bloß auf die der Löschung der ermittelten Daten. 
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Im Zusammenhang mit dieser Bestimmung mUß auch § 1 Abs. 6 gese

hen werden. Ansatzpunkt für sicherheitsbehördl iche Maßnahmen, 

die aus eigenem Antrieb gesetzt werden, können immer nur sol che 

strafbare Handl ungen sein, die nicht bloß auf Begehren eines Be

teiligten zu untersuchen sind (also nicht Privatanklage- und An

tragsdelikte) . AUßerdem erscheint es ausgeschlossen, dem Rück

fal l mit Durchsetzungsanspruch vorzubeugen, wenn es sich um eine 

Tat handelt, die auch im Wiederholungsfall von der Verfol gungs

absicht eines Dritten abhängt. 

Die inhaltliche Determinierung der Zulässigkeit einer erken

nungsdienstl ichen Behandl ung ist den praktischen Erfahrungen mit 

Bereichen, in denen es zu Rückfalltaten kommt, gefol gt; im Rah

men der mittl eren und schweren Kriminalität (Verbrechen; § 16 

StGB) soll eine erkennungsdienstliehe Behandl ung jedenfalls mög

l ich sein. 

Wie dargestellt, geht die Ermächtigung des § 2 Abs. 1 inhal tlich 

zieml ich weit. Es soll daher im Abs. 2 ein Korrektiv hiezu ein

gezogen werden. Selbstverständlich ist es nicht erforderlich, 

jeden einer leichten Körperverl etzung oder eines geringfügigen 

Diebstahles Verdächtigen erkennungsdienstlich zu behandeln; an

dererseits kann aber auch die Notwendigkeit einer sol chen Vor

gangsweise nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Es wurde 

daher festgelegt, daß eine erkennungsdienstliche Behandl ung bei 

Vorliegen der übrigen Voraussetzungen so l ange unterbleiben 

kann, al s sie nicht für die im § 1 Abs. 1 genannten Zwecke (z.B. 

die Strafrechtspfl ege) erforderl ich erscheint, al so etwa keine 

Indizien dafür vorhanden sind, daß Rückfal l gefährl ichkeit beste

he; sollte sich eine solche in der Fol ge doch ergeben, so kann 

die erkennungsdienstl iche Behandl ung nachgehol t werden. Von der 

Normierung einer Verpfl ichtung, in diesen Fäl l en von der erken

nungsdienstlichen Behandlung abzusehen, wurde Abstand genommen, 

um förml iche Verfahren darüber, ob diese Voraussetzung vorl iege 

oder nicht, zu vermeiden. 
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Die Notwendigkeit, kriminalpolizeilich Auffäll ige, deren Identi

tät festgestellt werden muß, erkennungsdienstl ich zu behandel n, 

ergibt sich hinsichtlich der "unbekannten Straftäter" aus der 

Verpflichtung der Sicherheitsbehörden, der Straf justiz die Ge

währ zu bieten, daß es sich bei der ihr al s Täter bezeichneten 

Person tatsächl ich um den Verdächtigen handelt. Die Ermächtigung 

des Abs. 3 Z. 1 greift über jene des Abs. 1 hinaus und ver

pflichtet die Sicherheitsbehörde zur erkennungsdienstlichen Be

handlung jedes Vorsatztäters, also auch jenes, der etwa einer 

Tierquälerei verdächtig ist, ohne daß überlegt werden mÜßte, ob 

der Betreffende rückfallgefährlich sei oder nicht; Voraussetzung 

ist freilich, daß über seine Identität begründete Zweifel beste

hen. Die Bindung an strafbare Handlungen im Sinne des Abs. 1 

Z. 6 erfol gt auch in diesem Fal l e  deshalb, weil es den Sicher

heitsbehörden nicht obliegt, Privatanklage- oder Antragsdelikte 

zu verfolgen. Sollte bei Personen, die sol cher strafbarer Hand

lungen verdächtig sind, die Identität durch erkennungsdienstl i

ehe Behandlung gekl ärt werden müssen, so könnte dies nur über 

richterlichen Auftrag ( §  2 Abs. 8) erfolgen. 

Beim "entwichenen Strafgefangenen" ergibt sich die Notwendigkeit 

einer erkennungsdienstlichen Behandl ung in der Verpfl ichtung der 

Sicherheitsbehörde, sol che Personen anzuhal ten und den Straf

vollzugsbehörden zu übergeben. Da von Strafgefangenen in der Re

gel erkennungsdienstliches Material zur Verfügung steht, bedarf 

es nur einer verhältnismäßig wenig aufwendigen erkennungsdienst

lichen Behandlung (sogenannter "Kontroll finger"J, sodaß eine 

derartige Überprüfung bei der Sicherheitsbehörde - und nicht 

erst bei der Strafvoll zugsbehörde - zweifel hafte Situationen 

schnell bereinigt und - im Fall e einer Verwechsl ung - sachwidri

ge Anhal tungen abkürzt. 

Die erkennungsdienstliehe Behandlung von hil fl osen Personen, de

ren Identität festgestell t werden mu�, ist deshalb erforderlich, 

weil es immer wieder vorkommt, daß durch Schock oder psychische 

Erkrankung Verwirrte hilflos an öffentlichen Orten aufgefunden 

werden und nicht in der Lage oder willens sind, ihre Identität 

bekanntzugeben. Wenn nun eine solche Person dem An-
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schein nach nicht imstande ist, ihre Angel egenheiten sel bst zu 

besorgen, al so offenbar nicht für die Befriedigung ihrer el emen

taren Bedürfnisse Sorge tragen kann , so bedarf es sowohl aus si

cherheitspo l izeil ichen al s auch aus Gründen der Fürsorge der 

Fests t el l ung ihrer I dentität, al l enfal l s  auch ihrer sozia l en 

Bindungen, um den Zustand der Hil fl osigkeit zu be enden und damit 

die Gefahr eines Nachteil es für den Betroffenen zu beseit i gen. 

Dies kann bei Fehl en jegl ichen Anknüpfungspunktes an I dentitäts 

daten etwa in Form eines Dokumentes - nur durch erkennungs

dienstl iehe Behandl ung, insbesondere durch Fotografieren bewirkt 

werden. Schl ießl ich ist davon auszugehen, daß in sol chen Fäl l en 

die Angehörigen oder eine Krankenanstal t Abgängigkeitsanzeige 

erstatten, sodaß das erkennungsdienstl i e he Material das andere 

Ende des Fadens für d i e  Aufkl ärung der Angel egenheit darstel l t. 

Unter " Gel egenheitspersonen �  sind sol che Unverdächtige (z. B. An

geh örige des Opfers) zu verstehen, von denen die Sicherheitsbe

hörde weiß, daß sie mit höchster Wahrscheinl ichkeit Spuren (z. B. 

Fingerabdrücke) am Tatort einer strafbaren Handl ung hinterl assen 

haben. Um nun aus mehreren vorhandenen Spuren jene herauszufin

den, die der Täter hinterl assen hat, werden die � Gel egenheitsper

sonen " erkennungsdienstl ieh behandel t und die auf diese Weise 

identifizierten Spuren ausgesondert. 

So wie die Straf j ustiz von der Sicherheitsbehörde die Anzeige 

gegen eine identifizierte Person erwartet, so sol l die Straf

vol l zugsbehörde davon ausgehen können , daß es sich bei dem ihr 

zum Strafvol l zug Überantworteten um den Verurteil ten handel t. 

Sie wird dadurch der Notwendigkeit enthoben, der ihr durch § 1 31 

Abs. 1 StVG auferl egten Verpfl ichtung, festzustel l en, ob es sich 

bei dem ihr Überstel l ten um den Verurteil ten handel t ,  durch er

kennungsdienstl iche Maßnahmen gemäß § 1 32 Abs. 4 l eg. cit. zu 

entsprechen. Die Sicherheitsbehörde sol l daher verpfl ichtet 

sein, Strafhäftl inge . deren I dentität fe�stell t werden muß, 

erkennungsdienstl ieh zu behandel n. 

186/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)32 von 48

www.parlament.gv.at



- 32 -

Eingehende über l egungen sind angestellt worden , ob - wie etwa in 

der Bundes republik Deut s chland seit mehr als 2 0  Jahren üblich 

Fremde , deren I dentität au s v erwaltungs polizeilichem Grunde 

fes tgestellt werden muß, erkennungsdienstlieh zu behandeln sei

en. Schließlich hat s i ch der Entwurf dafür entschieden, dem enge 

Grenzen zu ziehen, es aber in vier Fällen vorzus ehen, s ofern die 

I dentität des Betroffenen nicht feststeht: beim Fremden, über 

dessen Asylantrag zu entscheiden ist, bei jenem, gegen den ein 

Aufenthaltsverbot erlassen wurde und der abgeschoben werden 

soll, bei j enem, der · in den Verdacht gerät, es sei gegen ihn un

ter anderem Namen ein AUfenthaltsverbot erlassen worden und bei 

jenem, dem über seinen Antrag ein Fremdenpaß ausgestellt wird. 

In allen Fällen handelt es sich um Fremde, bei denen in ö s ter

reich meist nur wenige bis gar keine Möglichkeiten bestehen, zu 

einer Personsfe s tstellung im Sinne des § 1 Abs. 5 zu kommen. 

Darum geht es aber auch gar nicht . Beim Asylwerber soll durch 

die erkennungsdienstliehe Behandlung registriert werden, daß ei

ne Person mit diesen unverwechselbaren Merkmalen (Fingerabdrük

ke, Lichtbild) einen Antrag auf Anerkennung gestellt hat. Sollte 

in der Folge die Fe s tstellung getroffen werden mü s sen, es seien 

die nach § 1 des � Asylgesetzes" maßgebenden Voraus s etzungen 

nicht gegeben , so ist gleichzeitig sicherges tellt, daß dieselbe 

Per s on auch dann wiedererkannt wird, wenn sie unter anderem Na

men neuerlich einen Antrag gemäß § 2 des � A s ylgesetzes � ein

bringt. 

Beim Fremden, gegen den ein Aufenthaltsverbot erla s sen wurde und 

der abges choben werden soll, liegt der Sachverhalt ähnlich. Das 

Fremdenpolizeigese t z  gibt keine Möglichkeit, die I dentität eines 

Fremden mit der Verläßli chkeit, wie s ie eine Personsfests t ellung 

bietet, zu klären. I n s besondere stellt die mangelnde Kenntnis 

der I dentität in der Regel keinen Grund dar, eine Schubhaft zu 

verlängern ; lediglich dann, wenn der an s ich zur Aufnahme eines 

Fremden verpflichtete Staat sich weigert, ihn zu übernehmen, be

vor seine I dentität geklärt ist, kann es - freilich auch nur in

nerhalb der ge s etZliChen Grenzen - zu einer Verzögerung der Ab-
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schiebung kommen. Durch die vorgesehene Bestimmung soll nun der 

Behörde die Möglichkeit geboten werden, von jener Person, d i e 

nach Verhängung eines AUfenthal t sverbotes abgeschoben werden 

soll, unverwechselbare Merkmale festz ustellen, sodaß z u  e i nem 

späteren Zeitpunkt der Adressat des Aufenthaltsverbotes auch 

noch identifiz iert werden kann, wenn er mittlerweile - viel

leicht sogar legal - einen anderen Namen trägt. Entsteht später 

der Verdacht, ein - abermals nicht exakt identifiz ierbarer 

Fremder sei in Wahrheit jener, gegen den früher ein AUfenthalts

verbot erlassen worden ist, so soll auch er verpflichtet sein, 

sich erkennungsdienstlich behandeln zu lassen. 

Schließlich soll die erkennungsdienstliche Behandlung auch eine 

der Grundlagen für die Ausstellung eines österreichischen Frem

denpasses sein. Wie für jedes Reisedokument bedarf es für seine 

Ausstellung der Kenntnis der I dentität des Antragstellers. Dem

entsprechend sind gemäß § 18 Abs . 1 lit. a des Paßgesetzes 1969 

Anträge auf Ausstellung, Verlängerung der Gültigkeitsdauer etc. 

dann zu versagen, wenn der Betroffene sich über seine Person 

nicht genügend auszuweisen vermag . Nun kommt es insbesondere bei 

Personen, denen ein Fremdenpaß ausgestellt wird, immer wieder 

vor, daß zwar die materiellen Voraussetzungen für die antragsge

mäße Entscheidung vorliegen, der Paßwerber aber über keine oder 

nur sehr mangelhafte Dokumente verfügt. Um hier einerseits Ab

hilfe zu verschaffen, andererseits aber sicherzustellen, daß der 

Ausländer bis auf weiteres auf jene Identität fixiert bleibt, 

die ihm nunmehr d urch Ausstellung eines Reisedokumentes " z uer

kannt " wird, soll eine erkennungsdienstliche Behandlung vorge

nommen werden. Dadurch wird es möglich, den an sich bestehenden 

Versagungsgrund auszuschalten . 

Auf die strafproz essuale Bedeutung der erkennungsdienstlichen 

Behandlung wurde bereits hingewiesen. Dementsprechend muß sie 

auch in die Reichweite des Strafgerichtes gestellt werden ( Abs. 

� ,  kann hiebei aber auf die Komponenten der Ident i tätsfeststel

lung und der Beweisführung beschränkt bleiben. Das Gericht wird 

daher einen Beschluß zu fassen haben, der die Verpflichtung des 
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Betro f fenen, sich erkennungsdienstlieh behande l n  zu l assen, 

f est l eg t ,  und wei t ers die Sicherhei t sbehörde seines Wohnsi t 

zes/Au f en t ha l t es mit der Durchf ührung des Besch l usses beau f t ra

gen müssen. 

In Abs. 9 wird die bereits in der Begri f f sbestimmung beschriebe

ne Mitwirkungsverp f l ich t ung des Be t ro f f enen ind i vidualisiert ; 

ihre ver f ahrensrecht l iche Aus f ormung erhä l t  sie in § 13 Abs. 2 

und 4. 

Da die Behörde mit der erkennungsdiens t l ichen Behand l ung re l a t iv 

unmit t e l bar in die Rechtssphäre des Be t ro f f enen eingre i f t, so l l  

sie zu einer schri f tlichen Belehrung darüber verp f l ichtet sein, 

wie l ange die ermittelten Daten aU fbewahrt werden sol l en und 

welche Mög l ichkeiten einer f rüheren Löschung bestehen. Diese Be

l ehrung kann en t sprechend f ormu l arisiert und auch a l s  Bestäti

gung über die Vornahme der Amtshandlung gesehen werden. 

Zu § 3: 

In besonders ge l ager t en Fällen kann es er f order l ich werden, per

sonenbezogene Daten an Le i chen f es t zus t e l l en: es sind dies die 

" unbekann t en To t en "  sowie die nach der Ta t vers t orbenen Verdäch

t igen. Da in diesen Fäl l en eine Mi t wirkung des Be t ro f f enen, al so 

eine erkennungsdienst l iehe Behandlung, nich t i n  Frage komm t ,  war 

eine eigene Bes t immung no t wendig. Die Verp flich t ung der Sicher

heitS behörde zur Fests t ellung der Identität eines To t en ergib t 

sich aus dem Gesichtspunk t der allgemeinen Sicherhei t spolizei. 

Zu § 4 :  

Schon i n  den Er l äu t erungen zu § 4 Abs. 3 Z. 1 des Da t enschu t zge

se t zes wurde au f die Ta t sache der in t erna t iona l en krimina l po l i

zei l ichen Am t shil f e  hingewiesen. GrenzÜberschrei t ende Krimina l i

t ä t  er f order t ebenso l che Krimina l i t ä t sbekämpf ung. Demen t spre

chend so l l en personenbezogene Daten, die durch erkennungsdiens t -
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liehe Maßnahmen zu ermitteln sind, dann bei ausländischen krimi

nalpolizeilichen Behörden oder vergleichbaren internationalen 

Institutionen angefordert werden können, wenn eine erkennungs 

dienstlie he Behandlung des Betroffenen nach diesem Bundesgesetz 

zUlässig wäre. Die Ermittlung dieser Daten im Ausland richtet 

sich nach den dort maßgeblichen Rechtsvorschriften . Gelangen 

diese Daten ins Inland, können sie in der Folge so behandelt 

werden, als wären sie im Inland ermittelt worden . 

Verschiedentlich kommt es vor, daß ausländische kriminalpolizei

liehe Behörden oder vergleichbare internationale Institutionen 

ohne nähere Angabe des Grundes, warum eine Person erkennungs

dienstlieh behandelt wurde, entsprechendes Material unter ande

rem an österreichische Sicherheitsbehörden, insbesondere das 

Bundesministerium für Inneres, mit der Anfrage übermitteln, ob 

über den Betroffenen Erkenntnisse vorliegen . Unter welchen Vor

aussetzungen solche Anfragen durch Übermittlung von Daten beant

wortet werden dürfen, regelt § 8 Abs . 3 .  Hier soll das Problem 

gelöst werden, unter welchen Voraussetzungen dieses "fremde " Ma

terial in der Folge in österreich benützt werden darf . 

Zu § 5: 

Zusehends kommt es dazu, daß erkennungsdienstlie he Maßnahmen 

deshalb gesetzt werden müssen, weil jene, deren Da t en ermittelt 

werden, es selbst wünschen. 

Dies sind einerseits jene Personen, die etwa für die Einwande

rungsgenehmigung in ein bestimmtes Land "polizeilich bestätigte" 

Lichtbilder oder Papillarlinienabdrücke benötigen, andererseits 

j ene, die ständig oder vorübergehend eine gefährliche Tätigkeit 

auszuüben haben und deshalb mit einiger Berechtigung fürchten, 

Opfer eines Verbrechens (z. B .  einer erpresserischen Entführung) 

oder eines Unfalles zu werden. Aus diesem Grunde soll es der Si

cherhei t sbehörde in den letztgenannten Fällen erlaubt sein, mit 

Zustimmung des Betroffenen personenbezogene Daten von ihm mit

tels erkennungsdienstlicher Maßnahmen zu ermi t teln. Eine An-
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trags l eg i t imation wurde hier desha l b  nicht vorgesehen , um der 

Sicherheitsbehörde die Initiative zu sichern ; andern f a l l s  hätten 

Ab l ehnungen bescheidmäßig er f o l gen müssen. 

Für die Fäl l e  des Abs. 1 waren Kostenersatzrege l ungen im Hin

b l ic k  au f die Anwendbarkeit der § §  76 und 78 AVG 1950 und des 

Gebührengesetzes 195 3 (§ 1 4  TP 6 und 1 4) nicht erf order l ich ; 

geht hingegen die I nitiative von der Behörde aus, so so l l en dem 

Betro f f enen keine Kosten erwachsen . 

Die Erf ahrungen mit dem Strafregister und der Personen fahndung 

haben gezeigt, daß es trotz Speicherung eines breiten Datensat

zes ( Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, Vorname der E l tern) doch 

ge l egent l ich zu Verwechs l ungen von Personen mit nahezu identen 

personenbezogenen Daten kommt. Da sich hieraus f ür den von der 

Verwechs l ung Bedrohten unangenehme Konsequenzen ergeben können, 

so l l  die Behörde verp f l ichtet sein, bei den Daten jenes Betrof 

f enen, von dem die personenbezogenen Daten gemäß § 2 ermitte l t  

wurden, au f die Verwechs l ungsge f ahr hinzuweisen. Mit Zustimmung 

des von der Verwechs l ung Bedrohten so l l  es außerdem mögl i ch 

sein, auc h  seine Daten zu ermitte l n. Diese sind beim Datensatz 

des Betrof f enen zu speichern, sodaß ihre eigenständige 

Evidenthaltung nicht mög l ich ist . Um diese Maßnahmen bewerkste l 

l igen zu können , ist es f rei l ich er f order l ich, daß die "Evidenz

behörde" von der Verwechs l ungsge fahr in Kenntnis gesetzt wird; 

we l che der " Evidenzbehörden" die Maßnahmen gemäß § 6 Abs. 2 zu 

setzen hat, wird durch die Verordnung des Bundesministers für 

I nneres f estge l egt werden ( §  1 3  Abs. 5) . 

Z u  § 7 :  

Die ermitte l ten Daten müssen, sol l en sie ihren Zweck er f ü l l en, 

au f verschiedenen Ebenen evident geha l ten werden, a l so den Be

hörden nach bestimmten Kriterien geordnet zur Ab frage zur Ver fü

gung stehen. Hiebei ist vom Grundsatz auszugehen, daß Daten, die 
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einer Sicherheitsbehörde zur Verfügung stehen, allen Sicher

heitsbehörden zugänglich sein müssen . 

Die erste Ebene ist jene der Behörde, die die Daten selbst er

mittelt hat . Sie wird vom Gesetz dazu ermächtigt, die Daten so 

lange evident zu halten, bis eine Löschungsverpflichtung ein 

greift; außerdem ist sie verpflichtet, die Daten zu aktua l isie

ren, also dann, wenn sie davon Kenntnis erlangt, daß in e i nem 

von ihr evident gehaltenen personenbezogenen Datum eine Änderung 

eingetreten ist (z. B. Namensänderung nach Heirat, markante Ände

rung im äUßeren Erscheinungsbild des Betroffenen), für deren Be

rücksichtigung in ihrer Evidenz Sorge zu tragen . Hiezu kann es 

zum Beispiel durch eine zweite erkennungsdienstliche Behandlung 

kommen; sollte sich in der Folge herausstellen, daß die hiebei 

ermittelten Daten zu löschen seien, etwa weil der Verdacht völ 

lig entkräftet wurde, so hat die Behörde doch die anläßlich der 

ersten erkennungsdienstlichen Behandlung ermittelten Daten, für 

die keine Löschungsverpflichtung besteht, zu aktualisieren. 

Eine weitere Ebene bilden regionale und nach sachlichen Kriteri

en geordnete zentrale Evidenzen . So soll es etwa möglich sein , 

im Rahmen eines Bundeslandes oder einer Region (z . B .  Raum Wien) 

alle mit Bezug auf diese ermittelten personenbezogenen Daten zu

sammenzufassen; gleiches gilt für die auf bestimmte Sachgebiete 

(z. B. " unbekannte Leichen n ,  abgeschobene Fremde) beschränkten, 

überregionalen Evidenzen. Da in diesem Bereich die Erfordernisse 

einerseits an die techn i sche Entwicklung gebunden und anderer

seits von neu auftretenden kriminalpolizeilichen Schwerpunkten 

bestimmt sind, soll es - um rascher reagieren zu können - mög

lich sein, daß der Bundesminister für I nneres durch Verordnung 

eine Grundlage für solche Datensammlungen schafft . 

Die letzte Ebene bildet die "zentrale erkennungsdienstliehe Evi

denz " ; für sie wurde ein eigener Paragraph vorgesehen ( §  12 > .  
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Diese Bestimmung regelt d i e  Fälle der Weitergabe personenbezoge

ner Daten, die durch erkennungsdiens tliehe Maßnahmen erm i ttelt 

worden sind, erschöpfend. Die Ab s .  1 bi s 5 behandeln die Über

mittlung an andere, auch au s ländische Behörden, die Abs . 6 bis 8 

die Übermittlung an die Öffentlichkeit oder an Einzelpersonen. 

Auch an dieser Stelle s ei darauf hingewiesen, daß zwischen auto

mationsunters tützt und konventionell evident gehaltenen Daten 

nicht unterschieden wird . 

Abs. 1 regelt die Übermittlung der Daten an jene Behörden, die 

sie gemäß § 7 Abs . 2 evident zu halten haben, und an die zentra

le erkennungsdienstliehe Evidenz; aus Gründen der Einheitlich

keit wurde darauf verzichtet, die Übermittlung an letztere schon 

im Gesetz zu normieren. Demnach wird die Verordnung des Bundes

minister s für Innere s unter Berufung auf § 7 Abs . 2 zunächst 

festzulegen haben, welche Sicherheitsbehörden in ihre Evidenzen 

"Fremddaten" , also solche, die von anderen Behörden ermittelt 

wurden, aufnehmen dürfen, und w i rd dann - gemäß dem Auftrag de s 

§ 8 Abs . 1 - für da s Zu s tandekommen des nötigen Datenflus s es zu 

sorgen haben . 

Ab s .  2 erklärt die Übermittlung kriminalpolizeilich/finanz s traf

rechtlich/ s taats polizeilich relevanter Daten an jene Behörden 

für zulä s sig, die s ie im Rahmen ihrer Tätigkeit benötigen. Ein 

Anführen der Dienst stellen der Bundesgendarmerie schien trotz 

entgegengesetzter Praxi s in anderen Bunde sge s etzen ( z. B. § 9 des 

Strafregis terge setzes 196 8) nicht erforderlich, da sie nach der 

Judikatur des Verfas s ung s gericht s hofes stet s al s Organe der je

weil s zu s tändigen Sicherheitsbehörde ( Bezirk s hauptmann s chaft , 

Sicherheit s direktion) eins chreiten. Während d i e  Übermittlungen 

gemäß Ab s .  1 unmittelbar aufgrund der Verordnung erfolgen, be

darf e s  hier eines ents prechenden Verlangen s der betreffenden 

Behörde, die die s es nur ste l len darf, wenn s ie die Daten zur Er

füllung der ihr Übertragenen Au f gaben benötigt; einer Prüfung 

durch die übermittelnde Behörde, ob dies zutreffe, bedarf e s  in 

der Regel nicht. 
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Abs. 3 normiert die übermittlung personenbezogener Daten im Rah

men der internationalen kriminalpolizeilichen Amtshilfe, sei es 

über Ersuchen ausländischer Behörden oder vergleichbarer I nsti

tutionen oder deshalb, weil eine österreichische Behörde auslän

dische Rechtshilfe in Anspruch nehmen will, um eine Personsfest

stellung durchführen zu können. 

Abs. 4 ermöglicht die Rückmeldung bei Datendivergenzen bezüglich 

Fremder, deren I dentität aus verwaltungspolizeilichem Grunde 

festgestellt werden mUß . Jene Behörde, die für das gesamte Bun

desgebiet diese Daten in Evidenz hält und die bei identen Merk

malen der Person (z. B. Papillarlinien) unterschiedliche Per so

naldaten ( z. B. Namen, Staatsbürgerschaft etc. ) übermittelt er

hält, soll die betroffene Behörde hievon in Kenntnis setzen dür

fen. Diese Bestimmung dient somit dazu, einer "Asylbehörde " oder 

einer Fremdenpolizeibehörde mitzuteilen, daß der Fremde bereits 

früher mit anderen I dentitätsdaten aUfgetreten ist. 

Der Konstruktion des § 2 Abs . 8 entsprechend, wonach in jenen 

Fällen, in denen eine erkennungsdienstliche Behandlung über Ver

anlassung des Strafgerichtes vorgenommen wird, der Sicherheits

behörde aber nur "instrumentelle " Kompetenz zukommt, hat sie das 

zustandegebrachte Material dem "Auftraggeber " zuzuleiten. Diese 

übermittlung wird im Abs. 5 normiert. 

Die übermittlung personenbezogener Daten, insbesondere von 

Lichtbildern, an die Öffentlichkeit oder an Einzelpersonen re

gelt grundsätzlich der Abs. 6. Sie soll nur zulässig sein, wenn 

es sich um Daten handelt, die im Rahmen der kriminalpolizeili

chen Tätigkeit im weiteren Sinne ermittelt worden sind und darf 

nur in dem Umfang geschehen, als dies zur Erreichung des ange

strebten Zieles notwendig ist. An Medien dürfen Daten demnach 

nur übermittelt werden 

zur Klärung der I dentität unbekannter Straftäter , Hil f loser 

oder Toter ; 
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zur Klärung und/oder Verhinderung straf barer Handlungen; 

zur Ausf orschung f lüchtiger Stra f täter . 

Unter denselben Voraussetzungen darf die Behörde auch eigene 

Veröffentlichungen, etwa mit Plakaten, vornehmen. 

Außerdem dürf en solche "kriminalpolizeiliehe Daten " Personen, 

die in der Lage sein könnten, den "Unbekannten " zu identi f izie

ren ( Abs. 6 Z. 2 oder 3 ) ,  zugänglich gemacht werden . Während es 

sich im Falle des Abs. 6 Z .  2 vor allem darum handelt, die I den

tität eines unbekannten Hil flosen oder Toten zu klären, wird in 

Abs. 6 Z. 3 die gesetzliche Grundlage f ür die Handhabung der so

genannten "Täterkartei" gelegt: Op f ern oder sonstigen Tatzeugen 

werden Lichtbilder einschlägiger Täter in der Ho f fnung vorge

legt, dadurch eine bestimmte straf bare Handlung klären zu kön

nen. 

Zu § 9 :  

Ebenso wie das Stra fregister soll auch der polizeiliche Erken

nungsdienst der Wissenscha f t  im Rahmen der technischen Möglich

keiten zur Verf ügung stehen. Diese Bestimmung ist dem § 1 3a des 

Strafregistergesetzes 1 968 nachgebildet. 

Zu § §  10 und 1 1: 

So wie die Ermittlung personenbezogener Daten durch erkennungs

dienstliehe Maßnahmen an verschiedene Voraussetzungen gebunden 

ist, je nachdem, aus welchem An l aß sie erfolgt, so mUß auch die 

Löschung di f f erenziert geregel t werden. Der Entwur f hat sich an 

f o l genden Grundsätzen orientiert: 

die Löschung erfolgt in der Regel von Amts wegen, in Ausnah 

mefällen über Antrag; 
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analog zu der im § 12 Abs. 1 des Dat enschu t zgeset zes ge t r of

fenen Regelung wird physisch gelösch t ,  die logische Löschung 

( zu den Begriffen siehe § 3 Z. 11 DSG) kann jedoch als Zwi

schenlösung vo rgesehen werden ; 

jene Dat en, die für Iden t ifika t ions- oder Beweiszwecke ermi t 

tel t  wurden, sind zu löschen, sobald sie ihre Funk t ion für 

den Anlaßfall erfüll t haben; 

sons t ige " k riminalpolizei liehe Da t en U  sind zu löschen, sobald 

sich erweis t ,  daß keine Rückfallgefährlichkei t bes t eh t ;  

Da t en von Asylwerbern sind zu löschen, sobald Asyl gewäh r t 

wurde ( §  7 Abs. 1 des U Asylgese t zes U ), Da t en von abgeschobe

nen Fremden, sobald das AUfen t hal t sverbo t aufgehoben worden 

is t ;  

im übrigen sind die Da t en jedenfalls nach Zei t ablauf oder 

nach dem Tod des Be t r offenen zu löschen; hiebei soll es dem 

Bundesminis t er für Inneres nach Maßgabe der technischen Mög

lichkei t en offen s t ehen, durch Ver ordnung kürzere Evidenzzei� 

ten vorzusehen. 

Eine besondere P roblema t ik ergib t sich in jenen Fällen, in denen 

die Da t en ermi t tel t  wurden, weil der Be t r offene verdäch t ig war, 

den Ta t bes t and einer s t rafbaren Handlung begangen zu haben, wenn 

dieser in der Folge nich t vom S t rafgerich t verur t eil t worden 

is t .  Die auf dem erst en Blick bes t ehende Möglichkei t ,  dann je

denfalls einen Löschungsanspr uch vorzusehen, wurde aus der Ein

sich t fallengelassen, daß die Verur t eilung einer Person nich t 

das einzige, wenn auch ein sehr gewicht iges Indiz dafür is t, daß 

sie in Zukunf t den Ta t bes t and einer s t rafbaren Handlung verwirk

lichen werde. So kann es zum Beispiel sein, daß eine Verur t ei

lung nur deshalb un terbleib t ,  weil die Ta t ver jähr t ,  weil es an 

einem zwar für die Se t zung des Ta t bildes erforderlichen, für die 

Gefähr lichkei t des Tä t er s  aber unerheblichen Ta t bes t andsmerkmal 
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fehlt oder we i l  der Täter n i cht schuldfäh i g  i st. In solchen Fäl

len kann e i ne Aufbewahrung aus Gründen kr i m i nalpol i ze i l i cher 

Prävent i on unerläßl i ch se i n, weshalb d i e  Behörde dann n i cht zur 

Löschung verpfl i chtet se i n  soll. Dementsprechend i st i n  § 1 0  

Abs. 1 Z .  3 auf d e n  Verdacht i m  S i nne d e s  § 2 Abs. 1 abgestellt 

und außerdem d i e  Mögl i chke i t  vorgesehen worden, i n  jenen Fällen, 

i n  denen das Tatb i ld mangels e i nes best i mmten Merkmales n i cht 

verw i rkl i cht worden i st (z. B. das der U öffentl i chke i t "  i n  § 218 

StGB), von e i ner Löschung Abstand zu nehmen, wenn aufgrund kon

kreter Umstände e i n "Rückfall u zu befürchten i st .  

Erfolgt e i ne Löschung deshalb, w e i l  s i ch der Verdacht als n i cht 

zutreffend herausgestellt hat, so i st der Betroffene, wenn d i es 

ohne größeren Aufwand mögl i ch i st, h i evon zu verständ i ge n . E i ne 

V erpfl i chtung, j edenfalls für e i ne Verständ i gung zu sorgen, er

sch i en deshalb n i cht notwend i g, w e i l  j eder Betroffene von se i ner 

erkennungsd i enstl i chen Behandlung Kenntn i s  (s i ehe i nsbesondere § 

2 Abs. 10) und auf Anfrage e i n  I nformat i onsrecht hat ; dadurch 

i st es mögl i ch, den Aufwand, der durch e i ne Verpfl i chtung ent

standen wäre < nachwe i sl i che Zustellung), zu verme i den. 

Verlangt der Betroffene Auskunft darüber, ob d i e  Löschung er

folgt se i ,  und i st s i e  weder b i sher noch aus Anlaß der Anfrage 

vorgenommen worden, we i l  d i e  Voraussetzungen h i efür n i cht vorla

gen, so i st d i es m i t  Besche i d  festzustellen; d i e  behördl i che 

Entsche i dung unterl i egt som i t  schl i eßl i ch der höchstger i chtl i 

chen Kogn i t i on. 

E i ne besondere Form der Löschung wurde für jene Fälle vorgese

hen, in denen der Fre i spruch durch das Ger i cht mangels an Bewe i 

sen oder wegen Vorl i egens e i nes Rechtfert i gungsgrundes erfolgte. 

Da d i es - anders als be i m  Wegfall des Verdachtes, der s i ch me i st 

noch i m  Vorverfahren erg i bt - kaum je zur Kenntn i s  der S i cher

he i tsbehörde kommt, mußte von e i ner amtsweg i gen Berücks i cht i gung 

Abstand genommen werden. Allerd i ngs s i nd auch i n  d i esem Bere i ch 

Fälle denkbar, i n  denen aufgrund konkreter Umstände befürchtet 

werden mUß, der Betroffene werde den Tatbestand strafbarer Hand-
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lungen verwirklichen. Eine solche Kons t ella t ion wird etwa dann 

gegeben sein, wenn dem Gericht zwar für die Gefährlichkei t des 

Betroffenen, nich t aber für den gesamten Ta t bes t and genügend Be

weis vorlag, wenn also zum Beispiel fes t s t eh t ,  der Betroffene 

habe einen an sich zum Tode führenden St ich mi t einem Messer zu

gefüg t ,  aber nich t geklär t werden kann, ob das Opfer zu diesem 

Zeitpunk t überhaupt noch lebte. Die Sicherhei t sbehörde soll da

her die Möglichkei t haben, einen derartigen Antrag abzuweisen. 

Wie sich aus § 13 Abs. 7 ergib t ,  gel t en die Löschungsverpflich

tungen für alle Behörden, die durch erkennungsdienstliche Maß

nahmen ermit t el t e  personenbezogene Da ten in Evidenz haben, also 

etwa auch für die zen t rale erkennungsdiens t liche Evidenz. In je

nen Bereichen, in denen die Speicherung EDV- unters t ü t zt erfolg t ,  

ist die t echnische Durchführung der Löschung von deren Grund ab

hängig: die von Am t s  wegen wahrzunehmenden ob jek t iven Löschungs

tatbestände (z. B. § 10 Abs. 1 Z. 2 :  Ablauf von 5 J ahren nach dem 

Tod des Betroffenen) können durch en t sprechende Programmierung 

generell berücksichtig t werden, die subjektiv ausgerich t e t en 

Ta t bes t ände (z. B. § 10 Abs. 1 Z .  3 :  H erwiesene Unschuld H )  bedür

fen der Löschung als Einzelfall. Die vom Bundesminis t er für In

neres zu erlassende Verordnung wird daher unt er Berufung auf § 8 

Abs. 1 die Behörden bloß dazu verpflichten müssen, die von ihnen 

durchgeführ t en individuellen Löschungen, nich t aber die ob jek t iv 

bedingten, allen anderen Speicherbehörden mitzu t eilen. 

Zu § 1 2 : 

Auf der höchs t en Ebene, dem Bundesminis t erium für Inneres, soll 

- ähnlich wie im Meldewesen ( §  11a Abs. 3 des Meldegesetzes 

1972) und im Bereich der Wählerevidenz (§ 3 Abs. 4 des Wähler

evidenzgesetzes 1973) - eine zen t rale erkennungsdiens t liehe Evi

denz geschaffen werden, die der Auskunftser t eilung ausschließ

lich für Zwecke der S t rafrech t spflege im Umfang des § 4 Abs. 3 

Z. 1 DSG dient; dementsprechend sollen darin auch nur jene Daten 

gespeichert werden, die im Rahmen kriminalpolizeilicher Tätig

keit ermittelt worden sind. Die Speisung dieser Evidenz wird 
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durch Verordnung des Bundesminis t ers für Inneres un t er Berufung 

auf § 8 Abs. 1 zu sichern sein . 

Die zen t rale erkennungsdiens t liehe Evidenz ha t - so wie jede an

dere Evidenzbehörde - die kriminalpol i ze i lich/finanzs traf

rech t lich/s t aa t spolize i lich relevan t en Dat en jenen Behörden zur 

Verfügung zu s t ellen, d i e  sie i m  Rahmen i hrer Tä t igkei t benö t i

gen . 

Z u  § 13 : 

Diese Best immung regel t d i e  Behördenzus t ändigke i t . Der 

En t wurf geh t vom Grundsa t z  aus, für d i e  Am t shandlungen i mmer je-

ne Sicherhe i t sbehörde zus t ändig 

Einzelfall mi t der Angelegenhe i t  

zu machen, die im 

konfron t ier t i s t ;  daß dies 

e t wa i m  Fa l le der i n t erna t i onalen kriminalpolize i lichen Amt sh i l

fe der Bundesmin i s t er für Inneres i s t , ergib t sich aus der Na t ur 

der Sache . Ausnahmen von d i esem Grundsa t z  wurden nur hinsich t 

lich der Vers t ändigung von der Löschung aus der zen tralen erken

nungsdiens t lichen Evidenz, die nich t dem Bundesm i nis t erium für 

Inneres, sondern jener Behörde oblieg t ,  d i e  übermi t t el t  ha t ,  so

wie hinsich t lich der Erlassung von Fes t s t ellungsbescheiden gemäß 

§ 10 Abs . 4 und der Löschung gemäß § 11 gemach t ;  le t z t ere wurden 

wegen des für die Bearbei t ung der Angelegenhei t no t wendigen ju

ris tischen Aufwandes der Sicherhe i t sd i rek t ion über tragen. 

Bei jenen Bes t immungen, die eine Zus t ändigkei t für die Durchfüh

rung einer erkennungsdiens t lichen Behandlung oder für das S e t zen 

erkennungsdiens t licher Maßnahmen begründen, wurde davon ausge

gangen, daß Bundespolizei- oder Bezirksverwal t ungsbehörden dies 

durch eigene Organe besorgen, sodaß sie die Amt shandlung � vorneh

men � .  Da jedoch im Diens t e  der S t raf jus t iz n i ch t  bloß sie, son

dern auch die Sicherhei t sdirek t ionen (Kriminalab teilungen bei 

den Landesgendarmeriekommanden) , möglicherweise sogar das Bun

desminis t erium für Inneres t ä t ig werden, wird im § 13 Abs. 1 da

von gesprochen, daß die Am t shandlung zu veranlassen sei: dies 

deshalb, weil es auch zulässig sein soll, daß die Behörde, die 
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die Amtshandlung führt, die Person, die erkennungsdienstlich be

handelt werden soll, für die technische Durchführung zu einer 

Bundespolizeidirektion ( Bezirksverwaltungsbehörde ) weist und da

mit die Amtshandlung im engeren Sinne bloß veranlaßt. 

Zu den § §  14 und 1 5: 

Bei der Regelung des Verfahrens mUßte vor allem darauf Beda cht 

genommen werden, nur soviel Förmlichkeit vorzusehen, wie unbe

dingt erforderlic h ; wird das Gesetz doch etwa im Bereic h  der Be

zirkshauptmannschaften von organisationseinheiten vollzogen, die 

größerer Belastung in dieser Hinsic ht nicht gewachsen wären. Au

ßerdem war darauf abzustellen, daß sic h  die erkennungsdienstli

che Behandlung für den Betroffenen grundsätzlich anders darbie

tet, je nac hdem, ob er sich in Haft befindet oder nicht. 

S chließlic h  war auch eine sachgerechte Regelung für das Ausmaß 

der Mitwirkungsverpflichtung und für ihre allenfalls erforderli

c he Durchsetzung zu treffen . 

Zunächst soll der Betroffene jedenfalls formlos aufgefordert 

werden, sich der erkennungsdienstlic hen Behandlung zu unterzie

hen. Dies wird in den Fällen, in denen er sic h  in Haft oder aus 

anderem Grunde - etwa in Befolgung einer Ladung - bei der Behör

de befindet, mündlich, sonst schriftlich geschehen. Kommt er der 

Aufforderung nach, so bedarf es keiner weiteren Förmlichkeit. 

Entspricht der Betroffene der Aufforderung nicht, so muß die 

Mitwirkungsverpflichtung gemäß § 2 Abs . 9 konkretisiert werden. 

Sie ergibt sic h  im Falle der Haft bereits aus dieser, jedoc h  nur 

dann, wenn der Grund für die erkennungsdienstliche Behandlung in 

dem für die Anhaltung maßgeblichen Tatverdacht liegt . Anderen

falls mUß die Mitwirkungsverpflic htung bescheidmäßig festgelegt 

werden . Hiezu bedarf es bei Vorerhebungsverfahren im Dienste der 

Straf justiz keines eigenen Ermittlungsverfahrens, wenn in der 

Sache bereits der Anklagebehörde Anzeige erstattet worden ist. 

Wird die Mitwirkungsverpf l ichtung bescheidmäßig auferlegt , so 

kann sie zugleich mit einer Ladung im Sinne des § 19 AVG 1950 
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festgesetzt werden. Im Falle der Haft des Betroffenen kann d i e

ser be i feststehender M i tw i rkungsverpfl i chtung ohnewe i ters vor

geführt werden. Entspr i cht der Betroffene se i ner Verpfl i chtung, 

aufgrund der Ladung be i der Behörde zu ersche i nen, n i cht, so 

kann er, sofern d i es angedroht war, vorgeführt werden . 

Unm i ttelbarer Zwang soll - unter Wahrung der Verhältn i smäß i gke i t  

- nur i n  dem Ausmaß ausgeübt werden, i n  dem d i es zur S i cherung 

der Amtshandlung erforderl i ch i st. Inhaltl i ch handelt es s i ch um 

d i e  Handhabung ungefährl i cher oder wen i ger gefährl i cher Maßnah

men i m  S i nne des § 4 des Waffengebrauchsgesetzes 196 9  aus dem 

Grunde des § 2 Z. 2 leg. c i t . ,  näml i ch der überw i ndung e i nes auf 

d i e  Vere i tlung e i ner rechtmäß i gen Amtshandlung ger i chteten W i 

derstandes. 

Zu § 1 6: 

D i ese Best i mmung tr i fft Sonderregelungen für d i e  Verfahren, i n  

denen es zur Erlassung von Besche i den kommt; grundsätzl i ch g i lt 

selbs t verständl i ch das AVG 1950. D i e  E i ns�hränkung des Abs. 1 Z. 

1 wurde deshalb getroffen, um s i cherzustellen, daß der Betroffe

ne ke i nem Druck von dr i tter Se i te unterl i egt, Personen, d i e  

n i cht zur berufsmäß i gen Parte i envertretung befugt s i nd, zu be

vOllmächt i gen; d i ese Maßnahme i st i m  Zusammenhang m i t  der auch 

für Strafreg i sterbesche i n i gungen geltenden beschränkten Auskunft 

nach dem T i lgungsgesetz 1972 zu sehen. Ähnl i ches g i lt für d i e  

E i nschränkung gemäß Abs. 1 Z .  2 :  da es s i ch be i den i n  Ev i denz 

gehaltenen personenbezogenen Daten dann, wenn e i n  Verfahren ge

mäß § 10 Abs. 4 oder gemäß § 11 anhäng i g  i st, um Aktenbestand

te i le handelt, d i e  der E i ns i cht unterl i egen, mUßte s i cherge

stellt werden, daß der beschr i ebene Druck n i cht i m  H i nbl i ck auf 

Abschr i ften oder Kop i en ausgeübt werde. 

D i e  Regelung des Abs. 2 wurde getroffen, um !{larzustellen, daß 

aUßerhalb der genannten Verfahren ke i n  Recht auf Aktene i ns i cht 

bestehe. Ihr kommt mangels Parte i enste i lung des Betroffenen i n  

d i esem Stad i um nur deklarato r i scher Inhalt zu. 
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Zu § 17: 

Diese Bestimmung ist § 5 5  Abs . 2 des Datenschutzgesetzes nachge

bildet. Sie kommt nur dort zum Tragen, wo nicht bereits § 4 Abs. 

3 Z. 1 leg. cit. für einen Ausschluß dieser Bestimmungen sorgt. 

Selbstverständlich bleiben die Kontrollbefugnisse der Daten

schutzkommission, insbesondere die § §  1 4  ff des Datenschutzge

setzes, unberührt. 
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